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ZUSAMMENFASSUNG UND HANDLUNGSBEDARF  

 

Das Jahr 2021 war das zweite von Corona geprägte Jahr und so steht auch die 30. Stichtags-

erhebung der Liga der freien Wohlfahrtspflege in Baden-Württemberg weiter unter den Zei-

chen der Pandemie. Insgesamt 11.619 Menschen wurden am 24. September 2021 in 358  

kommunalen und freien Einrichtungen der Wohnungslosen- und Straffälligenhilfe (Hilfen 

nach §§ 67 ff. SGB XII) betreut.  

CORONA UND DIE NACH WIE VOR DEUTLICHEN AUSWIRKUNGEN DER 
PANDEMIE 

11.619 Menschen, davon 3.168 Frauen (27,3 Prozent), 8.446 Männer (72,7 Prozent) und 5 (0,04 

Prozent) intergeschlechtliche Personen haben am 24. September 2021 die Unterstützung der 

Einrichtungen der Wohnungslosen- und Straffälligenhilfe in Baden-Württemberg in Anspruch 

genommen. Der Anteil der Hilfesuchenden ist im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr (11.421) 

um 198 Personen wieder leicht angestiegen, er liegt damit aber immer noch um 5,3 Prozent 

unter dem Niveau der Vor-Corona-Zeit im Jahr 2019 (12.270).  

Auf den ersten Blick erscheint diese Zahl wieder positiv – weniger wohnungslose Menschen, 

weniger Menschen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten 

verbunden sind und damit weniger von Armut bedrohte und betroffene Menschen in Baden-

Württemberg. Doch die Realität in Zeiten der Corona-Pandemie ist weiterhin eine Andere! 

Die geltenden Kontaktbeschränkungen, die Einhaltung von Abstandsregeln und  

Distanzgeboten, die Minderbelegungen von Einrichtungen zur Reduzierung des  

Ansteckungsrisikos, die Bereitstellung von Quarantänebereichen, geschlossene bzw.  

zugangsbeschränkte Justizvollzugsanstalten oder die Aufschiebung von Haftstrafen in Fällen, 

in denen die öffentliche Sicherheit nicht gefährdet ist, und vieles mehr, treffen und  

beschränken wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen aber auch die 

Dienste und Einrichtungen der Wohnungslosen- und Straffälligenhilfe in Baden-Württemberg 

auch im Jahr 2021. Durch die geltenden Regelungen können bspw. niederschwellige Hilfen 

wie Tagestreffs oder Mittagstische vielerorts nach wie vor nur ein reduziertes Angebot  

bereitstellen. Hinzu kommt, dass auch Wohnungslose oder von Wohnungslosigkeit bedrohte 

Menschen verunsichert sind und aus Angst den Kontakt untereinander oder zu Einrichtungen 

meiden bzw. auf das Notwendigste reduzieren.  

Neben all diesen Faktoren kommt es im Moment in Baden-Württemberg zu Verschiebungen, 

deren Auswirkungen nicht fassbar sind. Mit Soforthilfen für Obdachlose unterstützte das Land 

Kommunen sowie Stadt- und Landkreise im Winter 2021 erneut finanziell, um zusätzlich ge-

eignete Räumlichkeiten zu finden, die eine Notübernachtung sicherstellen und tagsüber zum 

Aufenthalt geöffnet sind. Insgesamt standen hierfür im Jahr 2021 den Kommunen als auch 

den Stadt- und Landkreisen 400.000 Euro zur Verfügung. Der Liga der freien Wohlfahrtspflege 

ist nicht bekannt, wie viele Menschen tatsächlich das Angebot der Notübernachtung im  

Rahmen der ordnungsrechtlichen Unterbringung in Baden-Württemberg in Anspruch genom-

men haben bzw. ob und in welchem Umfang zusätzliche Räumlichkeiten von den Kommunen 
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akquiriert und angemietet wurden, um wohnungslose Personen menschenwürdiger und  

pandemiegerechter, möglichst dezentral unterzubringen. 

All diese Ereignisse rund um die Corona-Pandemie beeinflussen auch die Daten der 30.  

Stichtagserhebung 2021 und lassen erahnen, dass die Zahl, der von Wohnungsnot oder  

Wohnungslosigkeit bedroht oder betroffenen Menschen im Land nicht geringer geworden ist. 

Vermutlich ist diese höher denn je und wird weiter ansteigen. Gestützt wird diese These von 

Entwicklungen wie sinkende Einkommen durch Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit und der  

Wegfall zahlreicher Beschäftigungsverhältnisse samt damit verbundenen  

Einkommenseinbußen, die zu Zahlungsschwierigkeiten und zunehmender Überschuldung 

führen können. Sie weisen auf eine Verschärfung der Armutssituation im Zuge der  

Corona-Pandemie auch in Baden-Württemberg hin. Die genauen Auswirkungen der Pandemie 

werden sich erst im Laufe der Zeit zeigen.  

HERAUSFORDERUNGEN FÜR WOHNUNGSLOSE MENSCHEN  

Das zweite Jahr der Corona-Pandemie stellt die Menschen in Wohnungsnot und  

Wohnungslosigkeit, aber auch die Dienste und Einrichtungen der Wohnungslosen- und  

Straffälligenhilfe in Baden-Württemberg erneut vor zahlreiche Herausforderungen. Die 

Dienste und Einrichtungen bemühen sich unter hohen personellen und finanziellen  

Anstrengungen die Hilfeangebote für wohnungslose Menschen weitgehend  

aufrechtzuerhalten.  

Gerade aber in den niederschwelligen Angeboten wie z.B. dem Betrieb von Tagestreffs oder  

Mittagstischen aber auch im Bereich der belegbaren Wohnplätze, kommt es aufgrund von  

Gesundheitsschutz- und Hygieneauflagen weiter zu Einschränkungen. Nach wie vor können 

sich bei gleichen personellen und räumlichen Kapazitäten nicht so viele Menschen  

zusammenfinden wie in der Vor-Corona-Zeit. Nur wenige Einrichtungen konnten zusätzliche 

Räumlichkeiten anmieten, um die Belegungsdichte zu entzerren. 

Auch die medizinische Versorgung war und ist für wohnungslose Menschen eine besondere 

Herausforderung. Nicht zuletzt aufgrund der Beziehungs-, Vertrauens- und Motivationsarbeit 

durch die Mitarbeitenden in den Diensten und Einrichtungen vor Ort ist es gelungen, viele der 

Hilfesuchenden für eine Impfung zu gewinnen. Am wirkungsvollsten erwies sich hier die  

Arbeit mobiler Impfteams, die die Menschen in Einrichtungen und auf öffentlichen Plätzen 

aufsuchen und die Impfungen niedrigschwellig, ohne Terminvergabe und Wartezeiten  

vornehmen. Dieses Angebot ist auch aktuell das zielführendste, um Betroffene mit der  

Booster-Impfung zu versorgen. Ein Problem in diesem Zusammenhang sind besonders bei 

Menschen, die auf der Straße leben, die fehlenden oder verlorengegangenen Impfnachweise. 

Hier braucht es nicht nur in Baden-Württemberg Lösungen, wie Impfungen einfach  

nachgewiesen werden bzw. wie fehlende Dokumente wieder beschafft werden können. Dass 

wohnungslose Menschen hier bei Kontrollen im öffentlichen Raum weiter ausgegrenzt  

werden, ihnen im Zweifel Bußgelder oder gar Haftstrafen drohen, ist kein haltbarer Zustand.  

Einmal mehr wird deutlich, dass die Lebenssituation von Wohnungslosen und von  

Wohnungslosigkeit bedrohten Menschen nicht im Fokus von Politik und Verwaltung stehen. 

Besonders deutlich wird dies, wenn wohnungslosen Menschen sich mit Corona infizieren und 

sich Behörden nicht zuständig fühlen, die Parkbank aber sicher nicht der richtige Ort ist um 

gesund zu werden oder Quarantäneregeln einzuhalten. Die Mitarbeitenden in den Diensten 

und Einrichtungen arbeiten oft an der Belastungsgrenze und setzen sich während ihrer Arbeit 
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einem hohen Infektionsrisiko aus. Die Dienste und Einrichtungen brauchen Entlastung, indem 

sie unbürokratisch und zeitnah bspw. mit FFP2-Masken, Belüftungsgeräten, Testkits, und  

Zugängen zu PCR-Tests unterstützt werden. Auch die Deckung von Mindereinnahmen  

aufgrund von einzurichtenden Quarantänebereichen wäre ein hilfreicher Ansatz. 

VERSCHÄRFUNGEN DER DIGITALEN EXKLUSION WOHNUNGSLOSER 
MENSCHEN 

Vor der Krise konnten in Armut lebende Menschen fehlende digitale Zugangsmöglichkeiten 

teilweise über persönliche Kontakte kompensieren. Im Lockdown, bei Kontaktbeschränkungen 

und Umstellungen in den Zugängen zu den Verwaltungen ist dies nur eingeschränkt oder gar 

nicht (mehr) möglich. Die Dienste und Einrichtungen der Wohnungsnotfallhilfen mit ihrer  

Arbeit müssen vielerorts ausgleichen, was Behörden nicht mehr leisten, weil diese für die 

wohnungslosen Menschen nicht direkt, sondern nur noch digital ansprechbar sind. Der Bedarf 

an Beratungsleistungen steigt, die Wohnungsnotfallhilfe reagiert darauf mit einem Ausbau 

der digitalen Infrastruktur. Fakt ist aber auch in diesem Bereich, dass die zusätzlichen Kosten 

der Digitalisierung, welche den Diensten und Einrichtungen entstehen, durch Spendenmittel 

oder gänzlich selbst finanziert werden. Bund, Länder, Kommunen und die Kosten- und  

Leistungsträger beteiligen sich, wenn überhaupt dann nur geringfügig. Es ist Zeit zu handeln: 

Die öffentliche Hand muss sich substantiell an den zusätzlichen pandemiebedingten Kosten 

beteiligen. Zudem muss es darum gehen die Risiken der sozialen Spaltung, die den großen 

ungleich verteilten Chancen der Digitalisierung gegenüberstehen, zu erkennen und zu  

begrenzen. 

Die Dienste und Einrichtungen sind auch in dieser herausfordernden Zeit da und haben stets 

auf die veränderten Bedingungen reagiert und das im Spannungsfeld zwischen dem  

Wohlergehen der Hilfesuchenden, der Sorge um Mitarbeitende und in Unsicherheit ihrer  

wirtschaftlichen Existenz.  

GEGEN WOHNUNSGNOT HELFEN NUR WOHNUNGEN 

Nicht nur die Erfahrungen der letzten Monate zeigen, dass es zur Vermeidung von Wohnungsnot 
und Wohnungslosigkeit ein umfangreiches Maßnahmenpaket braucht. Hierzu zählen u.a. die  
Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, der Abbau von Barrieren im Regelsystem, die  
Weiterentwicklung des Fachkonzeptes für Menschen in Wohnungsnotlagen in Baden-Württemberg 
als auch die Entwicklung einer Wohnungsnotfallstatistik, die nicht hinter dem aktuellen  
Wissensstand in Baden-Württemberg zurückbleibt.  

Gegen Wohnungsnot helfen nur Wohnungen. Der Wohnungsmarkt ist an vielen Orten in  
Baden-Württemberg seit langem stark angespannt. Dies treibt die Mietpreise nach oben. In 
Ballungsräumen sind günstige Wohnungen, insbesondere für die Zielgruppe der wohnungslosen 
oder von Wohnungslosigkeit bedrohten Menschen so gut wie nicht vorhanden. Der Bestand an 
Sozialwohnungen geht seit Jahren stetig zurück. Die jährliche Neubauleistung in  
Baden-Württemberg reicht lange nicht aus, um den vorhandenen Bedarf zu decken. Ziel der 
Wohnungspolitik in Baden-Württemberg muss es u.a. sein, den Bestand an Wohnungen mit 
Mietpreis- und Belegungsbindung deutlich zu erweitern und der Zweckentfremdung von 
Wohnraum weiter entgegenzuwirken. Die Situation der Menschen in sozialen Schwierigkeiten wird 
sich nur flächendeckend verbessern lassen, wenn in der Belegung im Bestand sowie beim Neubau 
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wirksam und sozial verantwortlich gesteuert wird. Gleichzeitig werden die Angebote zur Prävention 
von Wohnungslosigkeit und Plätze in Facheinrichtungen der Hilfe nach §§ 67 ff. SGB XII 
bedarfsgerecht ausgebaut und Konzepte wie z.B. der Housing First Ansatz erprobt werden 
müssen. 

WEITERENTWICKLUNG UND KONSEQUENTE UMSETZUNG DES 
FACHKONZEPTES FÜR MENSCHEN IN WOHNUNGSNOTLAGEN IN 
BADEN-WÜRTTEMBERG 

Wie bereits in den vergangenen Jahren zeigt diese Entwicklung auch im Jahr 2021, dass die 
Ergebnisse der Stichtagserhebung an die landesweite Wohnungsnotfall-Studie von 2014, die 
sich mit dem Umfang, der Struktur und den Hilfen für Menschen in Wohnungsnotlagen 
beschäftigt, anschlussfähig sind. Die Studie wurde vom Sozialministerium bei der 
Gesellschaft für innovative Sozialforschung und Sozialplanung e.V. (GISS) in Auftrag 
gegeben. Die Liga unterstützt weiterhin aktiv die Umsetzung der Handlungsempfehlungen der 
sogenannten GISS-Studie. Diese sind seit 2014 Gegenstand der Zusammenarbeit zwischen 
den Mitgliedsverbänden der Liga der freien Wohlfahrtspflege, den Kommunalen 
Spitzenverbänden und dem Sozialministerium mit dem Ziel, ein Fachkonzept zur 
Weiterentwicklung der Hilfe zu erarbeiten. Nun liegen erste Ergebnisse dieser Arbeit der 
Landesarbeitsgemeinschaft der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege in Baden-
Württemberg (LAGöfW) vor. Die geeinten Handlungsempfehlungen der Vertreterinnen und 
Vertreter der Leistungsträger, Leistungserbringerinnen und Leistungserbringer und des 
Sozialministeriums – zu den Themen ordnungsrechtliche Unterbringung, präventive 
Maßnahmen oder Empfehlungen zur Integration in den Arbeitsmarkt und zur Schaffung 
tagesstrukturierender Maßnahmen für Menschen in Wohnungsnot – stehen nun zur 
Verfügung1; weitere Papier sind kurz vor dem Abschluss. Diese sind Impulse für die 
Weiterentwicklung der Hilfen vor Ort und in der Fläche des Landes und müssen angesichts 
des erneut bestätigten Trends nun landesweit umgesetzt werden. 

 
AMTLICHE WOHNUNGSNOTFALLSTATISTIK MUSS AN DEN IN BADEN-
WÜRTTEMBERG VORHANDENEN WISSENSTAND ANKNÜPFEN 

Die Einführung einer bundesweiten Wohnungslosenberichterstattung ist eine langjährige  

Forderung. In Deutschland liegen auf Bundesebene keine belastbaren Zahlen zum Ausmaß 

und zur Struktur von Wohnungslosigkeit vor. Durch das Gesetz zur Einführung einer  

Wohnungslosenberichterstattung wird diese Lücke nun teilweise geschlossen. Die erste  

Erhebung ist für den 31.01.2022 geplant.  

Die Erhebung bleibt in ihrer Konzeption jedoch deutlich hinter den Erwartungen zurück. Es  

werden ausschließlich untergebrachte wohnungslose Personen erfasst. Nicht in die Erhebung 

einbezogen sind neben Wohnungslosen auch solche Personen, die bei Freunden, Familien 

oder Bekannten unterkommen und daher nicht in einer Einrichtung für Wohnungslose  

untergebracht sind, insbesondere Obdachlose, die ohne jede Unterkunft auf der Straße leben 

und auch Menschen in Fachberatungsstellen oder Tagesstätten bleiben außen vor. Wir  

weisen deshalb ausdrücklich darauf hin, dass die Bundesstatistik deutlich hinter den  

 
1  Hier finden Sie die Ergebnisse Arbeitsgruppe Wohnungsnotfallhilfe der LAGöfW: https://www.kvjs.de/soziales/ 

wohnungslose/konzepte/ 

 

https://www.kvjs.de/soziales/wohnungslose/konzepte/
https://www.kvjs.de/soziales/wohnungslose/konzepte/
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bestehenden Erkenntnissen in Baden-Württemberg zurückbleibt. In der LAGöfW haben wir  

zusammen mit der kommunalen Familie und dem Ministerium für Soziales und Integration 

ein Konzept für eine regelmäßige landesweite Wohnungsnotfallstatistik erarbeitet. Die Daten 

der Bundesstatistik müssen hier durch die geeinten Daten in Baden-Württemberg ergänzt 

werden.  
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1 HILFEN IN SOZIALER AUSGRENZUNG UND 
WOHNUNGSNOT IN BADEN-WÜRTTEMBERG 

Die Liga der freien Wohlfahrtspflege in Baden-Württemberg hat zum 30. Mal in den  
Einrichtungen und Diensten der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege die Anzahl der  
betreuten Personen in den Hilfen nach §§ 67 ff. SGB XII erhoben. An der Stichtagserhebung 
2021 beteiligten sich 358 Hilfeangebote von kommunalen und freien Trägern dieses  
Rechtskreises.  

Bei der Stichtagserhebung, die am 24. September 2021 stattfand, wurden nur die Personen 

gezählt, die sich an diesem Tag in einer Einrichtung des Hilfesystems aufhielten oder vor 

längstens 30 Tagen Kontakt zur Einrichtung gesucht hatten, sich noch am Ort aufhielten und 

deren Betreuungsverhältnis am Stichtag noch bestand. Aus allen Stadt- und Landkreisen, in 

denen es Hilfeangebote gibt, liegen Daten von Hilfeangeboten der Mitgliedsverbände der Liga 

der freien Wohlfahrtspflege vor. Mit Daten aus Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft be-

teiligte sich der Eigenbetrieb leben&wohnen der Landeshauptstadt Stuttgart. Weitere  

Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft gibt es in den Städten Karlsruhe, Freiburg und  

Mannheim. Diese beteiligten sich an der Erhebung der Liga der freien Wohlfahrtspflege nicht. 

 
Abbildung 1: Anzahl der Hilfesuchenden im Vergleich der Jahre 2012 bis 2021 

Während in den Hilfeangeboten für Menschen in besonderen Lebenslagen zum Stichtag 2011 

insgesamt 10.190 betreute Personen, davon 2.442 Frauen (ca. 24 Prozent) und 7.748 Männer 

(ca. 76 Prozent), erhoben wurden, waren es am 24. September 2021 insgesamt 11.619  

betreute Personen (+ 14.0 Prozent). Davon waren 3.168 Frauen (ca. 27,3 Prozent) und 8.446  

Männer (ca. 72,7 Prozent) (siehe Abbildung 1). Fünf Personen wurden der  
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Geschlechtskategorie `divers´ zugeordnet.  Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl der  

betreuten Personen um 198 wieder leicht an (+ 1.7 Prozent). 

1.1 VERTEILUNG IM HILFESYSTEM 

In der Erhebung 2021 wurde, wie auch in den vergangenen Jahren, ausgewertet, wie viele  

betreute Personen am Stichtag in den unterschiedlichen Angebotsarten nach §§ 67 ff. SGB XII 

gezählt wurden (siehe Abbildung 2). 

 
Abbildung 2: Hilfesuchende in den verschiedenen Angebotsarten im Vorjahresvergleich 

Die Anzahl der Einrichtungen, die sich an der Stichtagserhebung beteiligt haben, ist  

gegenüber dem Jahr 2020 erneut leicht gestiegen (+9). Dies ist vor allem darauf  

zurückzuführen, dass Tagesstätten mit angepassten Hygienekonzepten und steigender  

Impfquote wieder geöffnet werden konnten. Zudem wurden im Bereich der Straffälligenhilfe 

bei Trägern Umbau- und Sanierungsarbeiten abgeschlossen, so dass die Plätze wieder belegt 

werden konnten. 
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Die seit 1984 aufgebauten ambulanten Dienste überwiegen traditionell im Angebot gegenüber 

den teilstationären und stationären Einrichtungen. So werden gegenwärtig 87.7 Prozent aller 

von Wohnungslosigkeit betroffenen oder bedrohten Personen in Baden-Württemberg in  

ambulanten Diensten betreut. 

Der Vorrang ambulant vor stationär ist in Baden-Württemberg gegenüber anderen  

Hilfefeldern, wie zum Beispiel der Eingliederungshilfe, überdurchschnittlich stark umgesetzt. 

Hier gilt es genau zu beobachten, ob die ambulanten Angebote neben der Nothilfe auch die 

Wiedereingliederungsfunktion der Hilfebedürftigen in ausreichendem Maße erfüllen können. 

Ambulante Dienste sind hilfreich, wenn es um individuelle Angebote und Kooperationen mit 

anderen Hilfefeldern geht. Die verbliebene voll- und teilstationäre Hilfe ist aber für eine  

erfolgreiche Arbeit unverzichtbar und darf nicht weiter reduziert werden. 

Gezählt wurden am 24. September 2021 insgesamt 7.106 Hilfesuchende (+3.5 Prozent) in den 

161 beteiligten niedrigschwelligen Einrichtungen der Fachberatungsstelle, Tagesstätte und 

des Aufnahmehauses mit zum Teil präventivem Charakter. Hier finden Menschen in Not einen 

wichtigen ersten Zugang zum Hilfesystem (Beratung, Kontakt, Grundbedürfnisse und  

Überlebenshilfen), einen ersten vertrauensschaffenden Weg aus der Misere, in der sie sich zu  

diesem Zeitpunkt befinden. Diese Angebote bieten einen unbürokratischen und schnellen  

Zugang und können von Menschen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen 

Schwierigkeiten verbunden sind (§ 67 S.1 SGB XII), genutzt werden. 

Gezählt wurden am Stichtag des Weiteren insgesamt 4.513 Hilfesuchende in 197 weiterfüh-

renden Angeboten des Hilfesystems in Baden-Württemberg: Betreutes Wohnen, teil- und  

vollstationäre Angebote und sonstige ambulante Stellen. Bei diesen weiterführenden, eher 

hochschwelligen Angeboten geht es darum, eine menschenwürdige Unterkunftssituation  

sicherzustellen und gemeinsam mit den Betroffenen geeignete und hoffnungsvolle Wege in 

die Zukunft zu planen (zum Beispiel mit Hilfeplänen und Bedarfsprüfungen des  

Sozialhilfeträgers). 

Nach wie vor zeigt sich in Baden-Württemberg ein außerordentlich uneinheitliches Bild bei 

der Finanzierung und Gewährung der Hilfe. Außerdem sind gerade die niedrigschwelligen 

ambulanten Hilfeangebote nicht rechtlich gesichert und an vielen Orten auch nicht  

ausreichend finanziert. Nachdem seit 2015 die Evaluation der Wohnungslosenhilfe2 durch ein  

unabhängiges wissenschaftliches Institut vorliegt, ist die Grundlage für den Dialog zwischen 

den Mitgliedsverbänden der Liga der freien Wohlfahrtspflege, den Kommunalen  

Spitzenverbänden und der Landesregierung für die Weiterentwicklung der Hilfe geschaffen. 

Hier wurde der Prozess angestoßen, der zu der Studie der GISS geführt hat und hier müssen 

nun die drängenden Probleme gemeinsam beseitigt und eine kontinuierliche  

Weiterentwicklung der Hilfe vorangetrieben werden. Ein erster Schritt stellt seit einiger Zeit 

die Auswertung der Studie und der Austausch über die Umsetzung der Empfehlungen in der 

Landesarbeitsgemeinschaft öffentlicher und freier Wohlfahrtspflege (LAGöfW) dar. Erste  

Ergebnisse dieser Auswertung und der daraus resultierenden fachlichen Entwicklung sind die 

2019 veröffentlichten Ergebnisse der AG Fachkonzept der LAGöfW. Hier wurden Konzepte, 

 
2     Wohnungslosigkeit in Baden-Württemberg. Untersuchung zu Umfang, Struktur und Hilfen für Menschen in  

Wohnungsnotlagen (2015): https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/in-
tern/downloads/Publikationen/Bericht_Wohnungslosigkeit_BW_GISS-Studie.pdf 

 

https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Publikationen/Bericht_Wohnungslosigkeit_BW_GISS-Studie.pdf
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Publikationen/Bericht_Wohnungslosigkeit_BW_GISS-Studie.pdf
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Handlungsempfehlungen und Vorschläge für Evaluationsprojekte zu den Themen  

ordnungsrechtliche Unterbringung und präventive Maßnahmen in Zusammenarbeit von Ver-

treterinnen und Vertretern der Leistungsträger, Leistungserbringer und des  

Sozialministeriums entwickelt3. Die Datenlage veranschaulicht das hohe Niveau der Woh-

nungslosigkeit in Baden-Württemberg. Sie verdeutlicht zum einen die Bedeutung einer  

jährlichen Erhebung im gesamten Angebot der freien und kommunalen Träger und zum  

anderen die Notwendigkeit/den Bedarf die bestehende Angebotslandschaft auszubauen.  

 

In diesem Zusammenhang wurde bereits ein Konzept für eine regelmäßig durchzuführende 

landesweite Wohnungsnotfallstatistik in einer Arbeitsgruppe der LAGöfW erarbeitet, um die 

landesweite Bedarfserfassung zukünftig zu ermöglichen. Dieses wurde bisher angesichts der 

Diskussionen auf Bundesebene zur Schaffung einer Bundesstatistik gegenwärtig noch nicht 

umgesetzt. Nachdem klar ist, dass im Rahmen der Bundesstatistik ausschließlich  

wohnungslose Menschen in Unterbringung, nicht aber Menschen in verdeckter  

Wohnungslosigkeit oder Straßenobdachlosigkeit erfasst werden, ist die vereinbarte Prüfung 

und ggf. Ergänzung für eine amtliche Erhebung in Baden-Württemberg umzusetzen.  

1.2 REGIONALE VERTEILUNG 

Auf der Karte von Baden-Württemberg (siehe Abbildung 3) lassen sich gravierende  

Unterschiede bei der regionalen Verteilung der Hilfesuchenden in den Hilfen nach §§ 67 ff. 

SGB XII feststellen. 

Die vier Stadtkreise Karlsruhe, Heilbronn, Stuttgart und Freiburg weisen eine wesentlich  

höhere Quote von Hilfesuchenden pro Einwohner auf, als alle anderen Kreise. Nicht  

repräsentativ sind die dargestellten Werte von Karlsruhe, Freiburg und Mannheim. Diese 

Stadtkreise beteiligten sich auch 2021 mit den kommunalen Angeboten nicht an der  

Stichtagserhebung. Im Ostalbkreis (AA)4, im Landkreis Ravensburg (RV)5 und im  

Rems-Murr-Kreis (WN)6 ist die hohe Quote auf Großeinrichtungen zurückzuführen. 

Die Hilfelandschaft ist weiter uneinheitlich. „Weiße Flecken“ in der Hilfelandschaft haben 

nicht zugenommen, gleichwohl sind die Basisangebote in einigen Kreisen noch nicht  

hinreichend ausgebaut.  

 
3 Die Ergebnisse der AG Fachkonzept sind verfügbar unter: https://www.kvjs.de/soziales/wohnungslose/konzepte/  
4 Im Ostalbkreis handelt es sich hierbei um die Frauenvollzugsanstalt Schwäbisch Gmünd, deren Inhaftierte in die 

fachliche Beratung der Straffälligenhilfe vor Ort einbezogen werden. 
5 Im Kreis Ravensburg handelt es sich um den Dornahof, der mit seinem umfassenden ambulanten und stationären 

Angebot am Stichtag 310 Personen erfasste.  
6 Im Rems-Murr-Kreis handelt es sich um die Erlacher Höhe, die mit ihrem umfassenden ambulanten,  

teilstationären und stationären Angebot am Stichtag 487 Personen erfasste. 

https://www.kvjs.de/soziales/wohnungslose/konzepte/
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Abbildung 3: Karte von Baden-Württemberg – Anzahl der Hilfesuchenden pro 100.000 Einwohner in den Kreisen 

Wirksame Hilfen bei sozialer Ausgrenzung und Wohnungsnot müssen auf Notlagen rasch und 

unbürokratisch reagieren können. Grundlage ist ein niedrigschwelliges Basisangebot,  

bestehend aus Fachberatung, Tagesstätte und Aufnahmehaus. 

Ein derartiges System wird aus unserer Sicht bislang in den folgenden 28 Stadt- und  

Landkreisen umgesetzt:7 

 
7 In einigen der hier nicht genannten Stadt- und Landkreisen werden diesbezügliche Hilfen durch kurzfristige  

Aufnahmemöglichkeiten in stationären Einrichtungen oder durch Kooperationen mit angrenzenden Stadt- und 
Landkreisen organisiert. 
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Abbildung 4: Niedrigschwelliges Basisangebot in den Stadt- und Landkreisen 

Es besteht insgesamt Handlungsbedarf, da bei unzureichender Basisversorgung davon  

ausgegangen werden muss, dass Hilfesuchende häufig auf eine Notversorgung verwiesen 

werden, die gerade den Schwächsten am wenigsten gerecht wird. Dies wird auch mit Blick 

auf die 2014 durchgeführte landesweite Untersuchung zu Umfang, Struktur und Hilfen für 

Menschen in Wohnungsnotlagen deutlich. Sie geht in diesem Zusammenhang davon aus, 

dass weniger als die Hälfte aller Wohnungslosen, die einen akuten Bedarf an Hilfen zur  

Überwindung sozialer Schwierigkeiten haben, diese Hilfen in ihrer aktuellen Lage allerdings 

nicht erhalten8.  

1.3 STADT- UND LANDKREISE 

Die Verteilung der Hilfesuchenden zwischen Stadt- und Landkreisen hat sich im Vergleich zum 

Vorjahr stabilisiert. Insgesamt verteilen sich 51,3 Prozent (+0,3) der Hilfesuchenden auf die 

Landkreise und 48,7 Prozent (-0,3) der Hilfesuchenden auf die Stadtkreise (siehe Abbildung 5). 

Hier ist weiterhin ein Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zu vermuten. In Anbetracht 

der Lockdowns und der Einschränkungen in der Infrastruktur lässt sich die Krise in der Stadt, 

trotz auch hier eindeutig verschlechterten Bedingungen für wohnungslose Menschen, besser 

bewältigen.  

In den Stadtkreisen Freiburg, Heilbronn, Karlsruhe und Ulm stieg die Anzahl der  

Hilfesuchenden (siehe Abbildung 6). Der Stadtkreis Stuttgart weist mit 2.798 erfassten  

Personen bei leichtem Rückgang (- 43) die höchste Zahl an Hilfesuchenden auf. Der Stadtkreis 

Pforzheim weist mit 61 Personen den größten Rückgang auf.  

In den 34 Landkreisen stieg die Anzahl der Hilfesuchenden von 5.829 im Jahr 2020 auf jetzt 

5.959 am Stichtag 2021 (siehe Abbildung 7).  

 

 
8 GISS; S. 12; 39 

Landkreise
Biberach Konstanz Tuttlingen

Böblingen Lörrach Waldshut
Bodenseekreis Ludwigsburg Zollernalbkreis

Breisgau-Hochschwarzwald Ostalbkreis
Calw Ravensburg Stadtkreise

Emmendingen Rems-Murr-Kreis Freiburg
Esslingen Reutlingen Heilbronn

Freudenstadt Rhein-Neckar-Kreis Karlsruhe
Heidenheim Sigmaringen Stuttgart

Heilbronn Landkreis Tübingen Ulm
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Abbildung 5: Prozentuale Verteilung der Hilfesuchenden auf die Stadt- und Landkreise im Vergleich der Vorjahre 

 

Die Zahlen der Stadtkreise Freiburg, Mannheim und Karlsruhe sind mit Vorbehalt zu  

betrachten: Von Freiburg und Mannheim gab es in den letzten Jahren keine Meldung mehr zu 

den kommunalen Angeboten.  

 
Abbildung 6: Anzahl der Hilfesuchenden in den Stadtkreisen im Vergleich der Vorjahre 

 

52,2%

49,9%

47,2%
49,6%

48,5% 48,5%
50,6%

53,6%

51,0%
51,3%

47,8%

50,1%

52,8%
50,4%

51,5% 51,5%
49,4%

46,4%

49,0% 48,7%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Personen in den Stadt- und Landkreisen                     

Landkreise Stadtkreise

Klienten in den Stadtkreisen 2016-2021

Stadtkreis 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stadtkreis Baden-Baden 50 50 41 51 59 55

Stadtkreis Freiburg 838 994 914 823 832 939
Stadtkreis Heidelberg 441 333 307 303 303 258
Stadtkreis Heilbronn 411 439 346 341 316 345
Stadtkreis Karlsruhe 641 627 639 629 624 681

Stadtkreis Mannheim 147 124 112 169 280 249
Stadtkreis Pforzheim 179 152 158 126 157 96
Stadtkreis Stuttgart 3.222 3.117 3.262 3.017 2.841 2.798

Stadtkreis Ulm 228 235 222 238 180 239
Gesamtergebnis 6.157 6.071 6.001 5.697 5.592 5.660
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Abbildung 7: Anzahl der Hilfesuchenden in den Landkreisen im Vergleich der Vorjahre 

 

 

Klienten in den Landkreisen 2016-2021

Landkreis 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Biberach 116 208 166 180 182 171

Böblingen 91 149 128 134 117 110
Bodenseekreis 66 50 51 51 69 75

Breisgau-Hochschwarzwald 93 117 149 142 101 104
Calw 90 127 122 102 124 113

Emmendingen 166 167 171 207 130 126
Enzkreis 106 87 84 87 63 18

Esslingen 537 241 505 442 470 452
Freudenstadt 181 161 193 221 222 209

Göppingen 60 117 112 118 140 127
Heidenheim 99 78 118 121 129 123

Hohenlohekreis 47 48 52 71 40 53
Konstanz 284 300 298 313 291 280

Landkreis Heilbronn 48 46 51 63 70 100
Landkreis Karlsruhe 125 121 67 151 164 163

Lörrach 213 205 206 213 213 177
Ludwigsburg 499 444 444 487 468 426

Main-Tauber-Kreis 2 32 3 1 2 2
Neckar-Odenwald-Kreis 5 7 4 5 3 4

Ortenaukreis 314 353 313 445 301 331
Ostalbkreis 342 365 303 327 151 154

Rastatt 29 22 61 42 31 36
Ravensburg 364 363 377 397 393 382

Rems-Murr-Kreis 508 540 534 559 392 508
Reutlingen 298 363 363 387 364 474

Rhein-Neckar-Kreis 290 380 377 412 389 441
Rottweil 66 65 72 73 46 67

Schwäbisch Hall 72 69 63 89 70 62
Schwarzwald-Baar-Kreis 105 118 106 120 100 133

Sigmaringen 110 111 107 112 89 104
Tübingen 209 - 228 195 218 197
Tuttlingen 63 77 94 92 76 79
Waldshut 127 137 145 159 155 104

Zollernalbkreis 67 49 79 55 56 54
Gesamtergebnis 5.792 5.717 6.146 6.573 5.829 5.959
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2 AKTUELLE SITUATION DER IM HILFESYSTEM 
ERREICHTEN MENSCHEN 

2.1 ALTERSSTRUKTUR 

Die Altersstruktur der gezählten Personen in der Hilfe nach §§ 67 ff. SGB XII wird hier im  

Vergleich der letzten neun Jahre dargestellt. Der Übersichtlichkeit wegen werden die acht  

Altersgruppen aus dem Erhebungsbogen weiter zusammengefasst (siehe Abbildung 8). 

 
Abbildung 8: Verteilung der Hilfesuchenden auf die Altersgruppen im Vergleich der Vorjahre 

Wie bereits in den letzten Jahren macht die Gruppe der 25- bis 49-jährigen Hilfesuchenden 

mit 46,4 Prozent aller erhobenen Personen immer noch die Mehrzahl aus, wobei deren Anteil 

im Vergleich zur Gruppe der erhobenen Hilfesuchenden ab 50 Jahren (42,8 Prozent) wieder 

leicht gesunken ist. Der demografische Wandel macht sich auch zunehmend in der  

Altersstruktur der Hilfebedürftigen bemerkbar. 

Der Anteil der unter 25-jährigen Hilfesuchenden ist mit 8,6 Prozent erneut leicht gesunken. Im 

Jahr 2021 waren 2,7 Prozent der gezählten Personen 20 Jahre alt oder jünger. Besonders für 

junge Menschen stellen Wohnungslosigkeit und Armut eine starke Einschränkung ihrer  

Lebens- und Entwicklungschancen dar. Wenn sie nicht in jungen Jahren dabei unterstützt 

werden, ihr Leben eigenständig zu planen und zu führen, kommen sie erfahrungsgemäß nur 

noch schwer aus der Armutsspirale heraus. Weitere Ausführungen zu der Situation der  

gezählten hilfesuchenden Menschen in dieser entscheidenden Altersphase finden sich in  

Kapitel 5 dieses Berichtes. 

12,3% 12,7% 11,1% 9,5% 10,3% 10,0% 9,8% 9,0% 8,6%

49,1% 48,5% 48,7% 48,0% 47,4% 49,0% 47,8% 47,0% 46,4%

36,9% 35,4%
37,9%

40,8% 39,6% 39,3% 40,5%
41,8% 42,8%

1,6%
3,5% 2,3% 1,7% 2,6% 1,7% 1,9% 2,1% 2,2%

2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Verteilung der Hilfesuchenden auf die Altersgruppen

bis 24 25 bis 49 ab 50 unbekannt
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2.2 MIGRATIONSHINTERGRUND UND NATIONALITÄT 

Seit 2015 wird in der Stichtagserhebung, angelehnt an die GISS-Erhebung 2014, nach der 

Staatsangehörigkeit und einem möglichen Migrationshintergrund der Personen in Angeboten 

der Hilfe nach §§ 67 ff. SGB XII gefragt. Hier wird auch 2021 deutlich, dass die überwiegende 

Mehrheit mit 59,6 Prozent der erhobenen Personen „Deutsche ohne Migrationshintergrund“ 

sind, während insgesamt ca. 37,8 Prozent eine andere Staatsangehörigkeit oder einen  

Migrationshintergrund aufweisen. Darunter sind 14,6 Prozent aller erfassten Personen deut-

sche Staatsangehörige mit Migrationshintergrund. Die geringe Anzahl der Personen, bei  

denen keine Zuordnung erfolgen konnte (2,6 Prozent), ist in erster Linie darauf  

zurückzuführen, dass in den niedrigschwelligen Angeboten eine derart detaillierte Erfassung 

hinsichtlich der Angebotsstruktur nicht immer möglich ist.  

 
Abbildung 9: Staatsangehörigkeit und Migrationshintergrund 

Mit 37,8 Prozent liegt der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund oder anderer 

Staatsangehörigkeit über dem gesamtgesellschaftlichen Durchschnitt in Baden-Württemberg, 

der rund 34,7 Prozent (2020) beträgt9. Während deutsche Staatsangehörige mit  

Migrationshintergrund im Vergleich zu ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung in der  

Stichtagserhebung unterrepräsentiert sind, ist der Personenkreis der ausländischen  

Bürger*innen überproportional von Wohnungslosigkeit bedroht. Fast jede vierte erfasste  

Person hatte zum Stichtag keine deutsche Staatsbürgerschaft (23,2 Prozent). Hinsichtlich des  

gesamtgesellschaftlichen Durchschnitts in Baden-Württemberg ist eine deutliche Abweichung 

zu erkennen, da dieser Personenkreis hier 16,1 Prozent einnimmt.10 

Ausländerinnen und Ausländer finden sich in erster Linie (69,6 Prozent) in den  

niedrigschwelligen Angeboten des Hilfefelds. Lediglich 19,1 Prozent sind in den Hilfen des  

Betreuten Wohnens untergekommen, wobei hier von einem noch größeren Bedarf  

ausgegangen werden muss. Während die Hilfesuchenden ohne deutsche Staatsbürgerschaft 

im Jahr 2015 noch rund 20 Prozent der erfassten Personen in den niedrigschwelligen  

Angeboten dargestellt haben, ist hier ein Anstieg auf 26,4 Prozent zu verzeichnen. Dies kann 

ein Indiz für eine zunehmende Armutsentwicklung bei zugewanderten Personen sein, die als  

EU-Bürgerinnen und EU-Bürger und Drittstaatsangehörige keine leistungsrechtlichen  

Ansprüche haben und  

 
9 Vgl. Bevölkerung mit Migrationshintergrund - Ergebnisse des Mikrozensus 2020 - Fachserie 1 Reihe 2.2 - 2020 

(Erstergebnisse), S.32. Statistisches Bundesamt. Verfügbar unter: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesell-
schaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/Publikationen/Downloads-Migration/migrationshintergrund-
2010220207004.pdf;jsessionid=98BE042E7831594EF2818D17EEEC043A.live731?__blob=publicationFile,  
Stand: 25.01.2022. 

10  Vgl. ebd. 

297

1.697

2.697

6.928

2,6%

14,6%

23,2%

59,6%

Keine Angaben / unbekannt

Deutsch mit Migrationshintergrund

Nicht deutsch

Deutsch ohne Migrationshintergrund

Staatsangehörigkeit und Migrationshintergrund

https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/Publikationen/Downloads-Migration/migrationshintergrund-2010220207004.pdf;jsessionid=98BE042E7831594EF2818D17EEEC043A.live731?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/Publikationen/Downloads-Migration/migrationshintergrund-2010220207004.pdf;jsessionid=98BE042E7831594EF2818D17EEEC043A.live731?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/Publikationen/Downloads-Migration/migrationshintergrund-2010220207004.pdf;jsessionid=98BE042E7831594EF2818D17EEEC043A.live731?__blob=publicationFile
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gerade einen Bedarf an unbürokratischem und schnellem Zugang zu diesen Angeboten  

hätten.  

2.3 UNTERKUNFTSSITUATION 

In den letzten Jahren spitzte sich die Wohnungsnot in Baden-Württemberg weiter zu.  

Insbesondere aus den Ballungsräumen kommen Signale, dass für die Zielgruppe zu den von 

den Kommunen festgesetzten Mietobergrenzen kaum Wohnraum vorhanden ist. In der Folge 

kommt es sowohl zu „verstopften“ Einrichtungen als auch zu Problemen im Betreuten  

Wohnen im Individualwohnraum, wo das Angebot mangels verfügbaren Wohnraums nicht 

mehr genutzt werden kann. Auf der anderen Seite nimmt die Zahl der Personen in  

unzulänglichen Unterkunftssituationen zu. Hinsichtlich der aktuellen gesellschaftlichen  

Entwicklung des intensiven Zuzugs von schutzsuchenden Menschen ist von einer weiteren 

Verschärfung dieser Situation in den kommenden Jahren auszugehen. 

 
Abbildung 10: Zusammenfassung in Unterkunftskategorien nach Sicherungsstatus 

Die im Erhebungsbogen abgefragten 15 unterschiedlichen Unterkunftsformen wurden zur  

vereinfachten Darstellung in vier Unterkunftskategorien gebündelt (siehe Abbildung 10).  

Mit 32,0 Prozent der erhobenen Personen ist die Gruppe der Menschen, die in einem  

Privatwohnraum (Mietvertrag oder Wohneigentum) leben, die größte der vier  

Unterkategorien. Hier ist im Vergleich zum Vorjahr der Anteil konstant geblieben (siehe  

Abbildung 11). 

Kategorie Enthält die Unterkunftsformen

Bei Bekannten

Hotel/Pension

Notunterkunft/Übernachtungsstelle

Ersatzunterkunft

Ohne Unterkunft/Biwak

Ambulant betreute Wohnprojekte

Stationäre Einrichtung

Wohnung Wohnung mit Mietvertrag oder Wohneigentum

Bei Familie/Partner

Firmenunterkunft

Frauenhaus

Flüchtlings- / Asylunterkunft

Unterbringung im Gesundheitssystem

Haft

Keine Angaben

Facheinrichtung

Sonstiges

Prekäre Notversorgung



FRAUEN UND MÄNNER IN SOZIALER AUSGRENZUNG UND WOHNUNGSNOT  
LIGA STICHTAGSERHEBUNG 2021 

 

  
 

 

 

19 

 
Abbildung 11: Unterkunft nach Sicherungsstatus 

In Facheinrichtungen der Hilfe nach §§ 67 ff. SGB XII lebten 27,8 Prozent der Hilfesuchenden. 

11,5 Prozent der Personen verteilen sich auf die Kategorie „Sonstiges“. 

 
Abbildung 12: Prekäre Notversorgung im Vergleich der Vorjahre 

Vordergründig rückläufig ist die Zahl der in der Erhebung befragten Personen (3.333), die in 

prekärer Notversorgung leben. 2021 wurden 28,7 Prozent in dieser Unterbringungsform  

gezählt. Damit befinden sich auch 2021 mehr Personen in prekärer Notversorgung als in  

Facheinrichtungen. Wir müssen allerdings davon ausgehen, dass diese Zahl aufgrund der in 

Kapitel 1 beschriebenen Auswirkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie deutlich 

größer ist.  

Die Gründe für die hohe Gesamtzahl der gezählten Menschen in der Kategorie „Prekäre  

Notversorgung“ sind vielfältig: Fehlender bezahlbarer Wohnraum, Resignation, keine  

ausreichenden Angebote im System der Hilfe nach §§ 67 ff. SGB XII, schwierige Klärung der 

Kostenzuständigkeit oder Ablehnung der Hilfe durch die Ämter. Wir befürchten, dass der  

Anteil in den nächsten Jahren erneut, und bereits von einem hohen Niveau kommend,  

steigen wird. 

Prekäre 
Notversorgung

3333
28,7 %
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Um dieser Entwicklung strukturell zu begegnen und eine weitere Dramatisierung der Situation 

angesichts der aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen entgegenzuwirken, bedarf es 

sowohl einer verstärkten Förderung von Wohnraum für besondere Bedarfsgruppen – auch auf 

kommunaler Ebene – als auch ein bedarfsgerechter Ausbau von Plätzen in Facheinrichtungen 

der Hilfe nach §§ 67 ff. SGB XII. 

In den folgenden Abbildungen 13 und 14 wird die Verteilung der Unterkunftskategorien nach 

Stadt- und Landkreisen dargestellt. Die Abbildungen weisen die Kategorien gemäß der  

Erläuterung in Abbildung 10 auf. Im Folgenden wird die „Prekäre Notversorgung“ den  

„Ressourcen“, bestehend aus den Kategorien „Wohnung“ und „Facheinrichtung“,  

gegenübergestellt.  

Unterkunftsformen als prekäre Notversorgung sind in der Praxis nicht völlig vermeidbar.  

Diesen Notlagen müssen aber angemessene Ressourcen zur Behebung in Form von  

genutzten Wohnangeboten in Facheinrichtungen und Individualwohnraum gegenüberstehen. 

Nur durch Fluktuation entsteht Raum für Aufnahmemöglichkeiten neuer Notlagen. Der Begriff 

„Ressourcen“ wird hier also im Zusammenhang genutzter Wohnmöglichkeiten verwendet. 

Die meisten Stadtkreise liegen bei prekärer Notversorgung auch im schlechtesten Fall  

unterhalb von 50 Prozent der Hilfesuchenden (siehe Abbildung 13). Jedoch weisen Freiburg 

mit 50,1 Prozent einen geringfügigen und Mannheim mit 54,6 Prozent einen höheren Anteil 

auf. Nur die Stadtkreise Stuttgart, Karlsruhe und Pforzheim liegen in der Kategorie prekärer 

Notversorgung unterhalb von 30 Prozent. Gleichzeitig findet sich in diesen Städten auch der 

höchste Anteil an Ressourcen. 

 
Abbildung 13: Unterkunftssituation in den Stadtkreisen (nur Kreise mit mehr als 50 gezählten Hilfesuchenden) 

Die Daten von Freiburg und Karlsruhe stehen unter Vorbehalt, weil keine Meldung des  

kommunalen Trägers erfolgte. Aus Mannheim kommen generell keine Meldungen über  

kommunale Angebote. Da dies seit Jahren so ist, ergibt sich damit aber keine Verzerrung der 

Zeitreihen; die Daten sind in sich vergleichbar.  

Die Unterkunftssituation in den Landkreisen zeigt folgendes Bild: Von 30 in Abbildung 14  

dargestellten Landkreisen mit mehr als 50 gezählten Hilfesuchenden haben 14 einen Anteil 

von weniger als 30 Prozent in der Kategorie prekäre Notversorgung und mindestens 65  

Prozent an Ressourcen. Hier scheint zeitnahe Hilfe möglich. Demgegenüber stehen jedoch 

sechs Landkreise mit mehr als 30 Prozent, sechs Landkreise mit mehr als 40 Prozent und zwei 

Landkreise mit mehr als 50 Prozent prekärer Notversorgung.  

17,3%

19,8%

25,3%

32,2%

43,6%

46,1%

50,1%

54,6%

47,3%

45,8%

12,3%

7,1%

36,4%

31,0%

16,0%

12,9%

22,8%

25,0%

58,0%

28,5%

12,7%

6,6%

26,5%

15,3%

12,5%

9,4%

4,4%

32,2%

7,3%

16,3%

7,5%

17,3%

Stadtkreis Stuttgart

Stadtkreis Pforzheim

Stadtkreis Karlsruhe

Stadtkreis Ulm

Stadtkreis Baden-Baden

Stadtkreis Heidelberg

Stadtkreis Freiburg

Stadtkreis Mannheim

Unterkunftssituation in den Stadtkreisen
Prekäre Notversorgung Facheinrichtung Wohnung Sonstiges



FRAUEN UND MÄNNER IN SOZIALER AUSGRENZUNG UND WOHNUNGSNOT  
LIGA STICHTAGSERHEBUNG 2021 

 

  
 

 

 

21 

 
Abbildung 14: Unterkunftssituation in den Landkreisen (nur Kreise mit mehr als 50 gezählten Hilfesuchenden) 

Das Verhältnis der prekären Notversorgung zu den Ressourcen ist ein wichtiger Parameter für 

das System der Hilfe nach §§ 67 ff. SGB XII. Ausreichend erscheinen in den dargelegten  

Abbildungen Quoten von weniger als 25 Prozent an prekärer Notversorgung und von mehr 

als 50 Prozent an Ressourcen. Unakzeptabel ist, wenn eine prekäre Notversorgung in der 

Summe die Ressourcen übersteigt. Dies ist in den Stadtkreisen Freiburg, Mannheim und  

Heidelberg sowie in den Landkreisen Heidenheim, Konstanz, Waldshut,  

Breisgau-Hochschwarzwald und Rhein-Neckar-Kreis der Fall. 

Das jeweilige Verhältnis muss zunächst örtlich analysiert werden, da es von verschiedenen 

Faktoren beeinflusst wird. So ist die Zahl der genutzten Plätze in Facheinrichtungen nicht nur 

von der tatsächlich vorhandenen Zahl abhängig, sondern etwa auch davon, inwieweit diese 

mit Bewilligung des Sozialhilfeträgers in Anspruch genommen werden können. Die Quote des 

genutzten Individualwohnraums wird nicht nur vom örtlichen Wohnungsmarkt beeinflusst, 
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sondern etwa auch von örtlichen Konzepten und Fördermöglichkeiten, um Wohnraum zu ak-

quirieren. 

2.4 EINKOMMENSSITUATION 

Mit 48,2 Prozent erhalten etwa der gleiche Personenanteil wie im Vorjahr (48,1 Prozent), also 

fast die Hälfte der am Stichtag im Jahr 2021 betreuten Personen Leistungen nach dem  

Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II) in Form von Arbeitslosengeld II (siehe Abbildung 15).  

 
Abbildung 15: Überwiegendes Einkommen 

Insgesamt ist festzustellen, dass sich das Einkommen der hilfesuchenden Menschen  

überwiegend aus den existenzsichernden Sozialleistungen nach dem SGB II und SGB XII  

zusammensetzt (58,3 Prozent). Zu den übrigen Einnahmequellen zählen insbesondere Rente 

(11,4 Prozent), Einkommen aus Beschäftigung (8,3 Prozent), Einkommen mit Aufstockung aus 

dem SGB II (3,8 Prozent) und Leistungen nach dem SGB III (3,4 Prozent). 

2.5 ARBEIT, BESCHÄFTIGUNG UND QUALIFIZIERUNG 

Seit der Stichtagserhebung 2015 wird, angelehnt an die GISS-Erhebung 2014, gefragt welcher 

Arbeit, Beschäftigung oder Qualifizierung die Personen in Angeboten der Hilfe nach §§ 67 ff. 

SGB XII am Stichtag nachgingen. Das Ergebnis ist ernüchternd, denn fast 66 Prozent der  

erhobenen Personen hatten zu diesem Zeitpunkt überhaupt keine diesbezügliche Betätigung 

(siehe Abbildung 16). Damit blieb dieser Wert gegenüber dem Vorjahr konstant. 
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Abbildung 16: Arbeit, Beschäftigung und Qualifizierung 

Einer Erwerbsarbeit nachzugehen oder Beschäftigungs- / Qualifizierungsangebote der Ar-

beitsagenturen / Jobcenter in Anspruch zu nehmen, die in der Folge möglicherweise eine  

Erwerbsarbeit eröffnen, fördert die Selbstbestimmung und Autonomie. 

Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Anzahl der Personen, die am Stichtag in einem  

sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis (keine Minijobs) standen, auf 11,2 

Prozent leicht erhöht (+0,7 Prozent). Grundsätzlich ist die Möglichkeit einer solchen  

Erwerbsarbeit nachgehen zu können, positiv zu bewerten. Viele Menschen arbeiten jedoch in 

unsicheren und schlecht bezahlten Verhältnissen, deren Entgelt für den Lebensunterhalt nicht 

auskömmlich ist. 

Nur rund vier Prozent der hilfesuchenden Menschen haben ein Beschäftigungs- /  

Qualifizierungsangebot im Rahmen des SGB II oder SGB III erhalten. Hierbei handelt es sich 

zum Beispiel um so genannte Ein-Euro-Jobs, Bewerbungstrainings oder berufliche  

Weiterbildungskurse. 

Angebote der Tagesstrukturierung nach dem SGB XII sind integraler Bestandteil der Hilfe 

nach §§ 67 ff. SGB XII, wenn man nicht einer anderen Beschäftigung oder Maßnahme im SGB 

II und SGB III nachgeht oder sich in einer Qualifizierungsmaßnahme befindet. Sie tragen zur 

Verbesserung und Festigung der persönlichen Situation des Hilfesuchenden bei, stiften  

Lebenssinn, bergen und fördern (verschüttete) Talente und können so neue Perspektiven  

eröffnen. Trotzdem erhalten lediglich rund acht Prozent der hilfesuchenden wohnungslosen 

Menschen am Stichtag ein derartiges Angebot im Rahmen des SGB XII.  

Es fällt auf, dass für den in der Stichtagserhebung gezählten Personenkreis, der seinen  

Lebensunterhalt zum Großteil aus Leistungen nach dem SGB II bestreitet, kein Zugang zu  
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dessen Aktivierungsmaßnahmen findet. Insgesamt werden mehr Maßnahmen des  

Rechtskreises SGB XII bewilligt als solche der Rechtskreise SGB II und III. Dies ist hinsichtlich 

der Instrumente des SGB II und dem Grundsatz von Fördern und Fordern bemerkenswert. Auch 

die Erhebung 2021 zeigt: Die Aktivierung, das Fördern und Fordern, durch sinnvolle  

Maßnahmen im SGB II und SGB III verfehlt die Menschen mit besonderen sozialen  

Schwierigkeiten.  

Eine Arbeit oder zumindest feste Tagesstrukturen ist für wohnungslose Menschen in den  

Hilfen nach §§ 67 ff. SGB XII wichtiger Schlüssel zur gesellschaftlichen Teilhabe. Die AG  

Wohnungslosenhilfe der Landesarbeitsgemeinschaft der öffentlichen und freien Wohlfahrts-

pflege (LAGöfW) hat in den letzten Jahren Empfehlungen entwickelt, die den Hilfebedarf der 

Zielgruppe beschreiben und als Grundlagen für eine kooperative Planung der verschiedenen 

Leistungssysteme dienen können. In die Arbeitsgruppe wurden Expertinnen und Experten aus 

dem Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg, aus Stadt- und  

Landkreisen, aus dem Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration  

Baden-Württemberg, aus einem Jobcenter, als auch aus der Liga der freien Wohlfahrtspflege 

delegiert. Die Empfehlungen zur „Integration in den Arbeitsmarkt sowie Schaffung  

tagesstrukturierender Maßnahmen für Menschen in Wohnungsnot“ sind veröffentlicht.11 

Die erarbeiteten Ergebnisse machen deutlich, dass die Heranführung von  

langzeitarbeitslosen, wohnungslosen Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten und 

Vermittlungshemmnissen in ein Arbeits- und Beschäftigungsverhältnis in der gemeinsamen 

Verantwortung der Leistungssysteme nach SGB II, SGB III und SGB XII liegt. Dies ist  

insbesondere dann angezeigt, wenn solitäre Leistungen nach SGB II und SGB III zur  

Bedarfsdeckung nicht ausreichen. Stehen weder Maßnahmen nach SGB II und SGB III noch 

verbundene Angebote zur Verfügung, kommen Leistungen nach § 67 ff. SGB XII in Frage. Die 

Verzahnung und gegenseitige Ergänzung der Leistungssysteme kann darin bestehen,  

arbeitsmarktintegrative Maßnahmen im Verbund oder ggf. in modularisierter Form  

gemeinsam zu gestalten. Voraussetzung für diese personenorientierten, passgenauen Hilfen 

sind eng abgestimmte Verfahrensweisen und Abläufe. Zu einer zielführenden Umsetzung 

müssen die jeweiligen Instrumente der Hilfeplanung, also die Eingliederungsvereinbarung 

des SGB II und der Gesamtplan des SGB XII, im Unterstützungsbereich  

arbeitsmarktintegrativer und tagesstrukturierender Hilfen harmonisiert werden. 

 

 
11 Hier finden Sie die Ergebnisse der Arbeitsgruppe Wohnungsnotfallhilfe der LAGöfW zur „Integration in den  

Arbeitsmarkt sowie Schaffung tagesstrukturierender Maßnahmen für Menschen in Wohnungsnot“: 
https://www.kvjs.de/fileadmin/dateien/soziales/wolo/2019-fachtag/2019-12-09_Arbeitshilfen_Empfehlung.pdf  

https://www.kvjs.de/fileadmin/dateien/soziales/wolo/2019-fachtag/2019-12-09_Arbeitshilfen_Empfehlung.pdf
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3  STRAFFÄLIGENHILFE 

60 Einrichtungen der Straffälligenhilfe haben sich im Jahr 2021 an der Stichtagserhebung  

beteiligt. Dies entspricht mit Bezug auf die Grundgesamtheit einer Vollerhebung. Die Anzahl 

der Einrichtungen in der Straffälligenhilfe, welche sich an der Stichtagserhebung beteiligten, 

konnte in den Jahren von 2009 (39) bis 2021 (60) kontinuierlich gesteigert werden. 

Seit der Einführung der gesonderten Erhebung der Straffälligenhilfe im Jahre 2009 konnte die 

Zahl der erhobenen Personen als nahezu konstant bezeichnet werden (siehe Abbildung 17). 

Das nunmehr zweite Corona-Jahr und die damit einhergehenden Herausforderungen und  

Einschränkungen haben hier zu einer deutlichen Veränderung geführt. Im Vorjahresvergleich 

ist die Anzahl der Personen von 849 (2020) auf 879 (2021) zwar leicht gestiegen, mit Blick auf 

die Zahlen vor der Pandemie ist hier aber ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
1.215 1.221 1.113 1.142 1.140 849 879 

Abbildung 17: Personen in den Einrichtungen der Straffälligenhilfe 

Die Erklärung für diesen Rückgang liegt in den durch die Corona-Pandemie veränderten  

Rahmenbedingungen der Justiz. Um die Gefahr einer Ansteckung mit dem neuartigen 

Corona-Virus durch Neuaufnahmen zu verringern und Kapazitäten für möglicherweise  

erforderliche Isolierungen von infizierten Gefangenen in den Justizvollzugsanstalten zu  

schaffen, hat das Ministerium der Justiz und für Migration Baden-Württemberg die  

Staatsanwaltschaften des Landes mit Erlass vom 13. März 2020 gebeten, die Vollstreckung 

von Ersatzfreiheitsstrafen aufzuschieben. Ab dem 23. März 2020 waren die  

Staatsanwaltschaften darüber hinaus gehalten, zunächst bis 15. Juni 2020 bei allen  

Gefangenen, die ausschließlich Ersatzfreiheitsstrafen und/oder Erzwingungshaft verbüßen, 

die weitere Vollstreckung auf Antrag der Justizvollzugsanstalten zu unterbrechen, sofern nicht 

im Einzelfall einer Freilassung überwiegende Gründe der öffentlichen Sicherheit  

entgegenstehen. Seit dem 16. Juni 2020 werden Ersatzfreiheitsstrafen grundsätzlich wieder 

vollstreckt, wobei eine Aufnahme in den geschlossenen Vollzug weiterhin lediglich in den  

Einzelfällen erfolgt, in denen die öffentliche Sicherheit dies gebietet. 

Ergänzend ist anzumerken, dass die Staatsanwaltschaften darüber hinaus seit dem 23. März 

2020 gehalten waren, auch die Vollstreckung von Freiheitsstrafen von nicht mehr als sechs 

Monaten und Erzwingungshaft gem. § 455a Abs. 1 StPO aufzuschieben. Viele  

Vollzugsanstalten sind auch heute noch nach wie vor geschlossen oder können nur mit  

Einschränkungen von den Mitarbeitenden der Straffälligenhilfe betreten werden.  

Geschlossene Justizvollzugsanstalten, Haftunterbrechungen und Haftverschiebungen sorgen 

im Jahr 2020 und 2021 im Bereich der Straffälligenhilfe für den beschriebenen Rückgang der  

Fallzahlen. Es wird weiter kritisch zu beobachten sein wie sich die Corona-Pandemie und die 

damit verbundenen Einschränkungen auf die Arbeit der freien Straffälligenhilfe und vor allem 

auch auf die Resozialisierung der Inhaftierten und deren Rechte in Baden-Württemberg  

auswirkt.  

Die im Folgenden aufgeführte Auswertung der Stichtagserhebung 2021 ist daher vor dem 

Hintergrund der beschriebenen Auswirkungen der Pandemie zu betrachten und nur  

eingeschränkt aussagekräftig.  
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Seit Beginn der Erhebung wurde im Jahr 2018 mit 229 Personen der höchste Frauenanteil in 

den Einrichtungen der Straffälligenhilfe registriert, am Stichtag im Jahr 2021 waren es  

insgesamt 108 Frauen (12,3 Prozent). Der Anteil männlicher Personen in der Straffälligenhilfe 

lag im Jahr 2021 bei 771 Personen (87,7 Prozent).  

Die Liga-Stichtagserhebung erfasst auch die Kennziffern „Staatsangehörigkeit und  

Migration“. Am Stichtag 2021 hatten 55,3 Prozent (- 2,5 Prozent zum Vorjahr) der erfassten 

Personen die Kennziffer „Deutsche ohne Migrationshintergrund“. 22,3 Prozent der Befragten 

wurden unter der Kennziffer „Deutsche mit Migrationshintergrund“ erfasst. Im Vergleich zum 

Vorjahr sind das 0,4 Prozent weniger. Der Anteil der „nicht deutschen Hilfesuchenden“ in der 

Straffälligenhilfe betrug zum Stichtag 20,5 Prozent; 1,9 Prozent der Erfassten machten keine 

Angaben. Auch hier sind die Zahlen mit Blick auf den Vorjahresvergleich bis auf kleinere  

Abweichungen nahezu konstant. 

Bezüglich der Altersstruktur (siehe Abbildung 18) fällt auf, dass der Anteil straffälliger  

Menschen unter 25 Jahren im Vergleich zum Vorjahr mit 16,5 Prozent (+6,9 Prozent) gestiegen 

ist. Der Anteil in dieser Altersgruppe betrug im Jahr 2012 noch 19,7 Prozent. In der Alters-

gruppe der 25- bis 39-Jährigen sank der Wert im Jahr 2021 auf 39,7 Prozent (-0,4 Prozent), 

während in der Altersgruppe der 40- bis 49-Jährigen mit 22,1 Prozent (+0,4 Prozent) ein  

leichter Anstieg zu verzeichnen ist. Insgesamt zeigt die Betrachtung der Ergebnisse hier eine 

relativ konstante Entwicklung. Der kontinuierliche Anstieg, der sich in den letzten Jahren bei 

der Betrachtung der Personengruppe über 50 Jahren zeigte und der unter anderem auch auf 

den demografischen Wandel zurückgeführt wird, ist im Jahr 2021 wieder gesunken. Während 

sich der Anteil älterer Straffälliger über 50 Jahre seit Beginn der Erhebung im Jahr 2010 (10,8 

Prozent) bis 2017 (20,2 Prozent) nahezu verdoppelt hat, war mit 16,3 Prozent im Jahr 2018 

erstmals wieder ein leichter Rückgang (-3,9 Prozent) zu verzeichnen. In der Erhebung 2020 

setzt sich der Anstieg mit 28,6 Prozent deutlich fort. Allerdings zeigt die Erhebung 2021 einen 

deutlichen Rückgang der Zahlen mit 21,6 Prozent. Dennoch hat sich seit Beginn der Erhebung 

die Zahl der älteren Straffälligen über 50 Jahre mehr als verdoppelt. Der demographische 

Wandel macht auch vor den Justizvollzugsanstalten im Land nicht halt.  

Die Erhebung analysiert darüber hinaus auch die Unterkunftssituation (siehe Abbildung 19). 

Der Anteil straffälliger Menschen, welche sich am Stichtag in einer prekärer Notversorgung 

befunden haben, ist leicht gesunken (-2,2 Prozent). Lag der Anteil im Jahr 2012 noch bei 6,4 

Prozent, ist er im Jahr 2021 mit 11 Prozent fast doppelt so hoch. Der Mangel an bezahlbarem 

Wohnraum verfestigt sich auch im Bereich der Straffälligenhilfe. Hier bedarf es vielfältiger  

Anstrengungen. Dazu gehören neben einer verstärkten Förderung von Wohnraum für  

besondere Bedarfsgruppen auf kommunaler Ebene auch ein bedarfsgerechter Ausbau von 

Plätzen in Facheinrichtungen der Hilfe nach §§ 67 ff. SGB XII. Nach wie vor wird die  

Wohnungsnot in Baden-Württemberg, neben der Vermittlung in Arbeit von der Praxis als 

dringlichstes Problem bei der Resozialisierung straffälliger Menschen angesehen. 
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Abbildung 18: Altersentwicklung in der Straffälligenhilfe 

 

 
Abbildung 19: Straffällige Menschen in prekärer Notversorgung 

Problematisch ist, dass eine Vermittlung in Individualwohnraum immer schwieriger wird. 

Während sich dieses Problem bisher auf die Ballungsräume beschränkte, berichten nun auch 

Praktikerinnen und Praktiker aus nahezu allen Kreisen von diesem Problem. Die benötigten 

„Kleinwohnungen“ sind für die Klientinnen und Klienten häufig nicht zu finden bzw. nicht zu 

finanzieren. Daraus resultierend steigt die Verweildauer in den betreuten Einrichtungen  
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kontinuierlich an. Dies führt häufig zu Konflikten mit den Leistungsträgern, da das Vorliegen 

des Hilfebedarfes nach § 67 SGB XII für diese längeren Zeiträume in Frage gestellt wird. Der 

Anteil der Unterbringung in stationären Einrichtungen ist im Jahr 2021 nahezu gleich  

geblieben und beträgt jetzt noch 1,3 Prozent.  

 
Abbildung 20: Arbeit, Beschäftigung und Qualifizierung straffälliger Menschen 

Der Bereich „Arbeit, Beschäftigung und Qualifizierung in der Straffälligenhilfe“ zeigt, dass 

53,8 Prozent der betreuten Menschen weder über eine Arbeit noch über eine  

tagesstrukturierende Maßnahme verfügen. Dabei ist Arbeit und Beschäftigung ein zentraler 

Zugang zu gesellschaftlicher Teilhabe straffälliger Menschen. 9,8 Prozent der Hilfesuchenden 

werden über die Förderinstrumente des SGB II und SGB III, zum Beispiel Aktivierung und  

Arbeitsgelegenheiten, erreicht.  

Der Anteil, der auf dem ersten Arbeitsmarkt sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, stieg 

im Vergleich zum Vorjahr von 17,4 Prozent auf 18,2 Prozent. Leistungen nach dem SGB II 

(ALG II) stellten auch im Jahr 2021 mit 40 Prozent die Haupteinkommensart der Hilfesuchen-

den in der Straffälligenhilfe dar. Leistungen nach dem SGB III erhielten 8,9 Prozent. Der Anteil 

der ALG I-Empfängerinnen und -Empfänger ging in den letzten Jahren kontinuierlich zurück. 

Dies liegt unter anderem auch an der seit 2012 bestehenden Schlechterstellung von  

Strafgefangenen gegenüber anderen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern hinsichtlich der 

Anwartschaftszeiten.  

Abschließend bleibt festzuhalten, dass der Mangel an bezahlbarem Wohnraum die  
individuelle Not der Betroffenen weiter verstärkt. Hierdurch werden die Möglichkeiten  
gesellschaftlicher Teilhabe und sozialer Wiedereingliederung straffälliger Menschen stark  
beeinträchtigt. Um die Lücke an bezahlbarem Wohnraum zu verringern, braucht es neben den 
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schon benannten Forderungen von Wohnraum für Menschen in besonderen sozialen  
Schwierigkeiten und einem bedarfsgerechten Ausbau der Hilfen nach §§ 67 ff. SGB XII  
vielfache Anstrengungen auf unterschiedlichen Ebenen. Das Angebot an Kleinwohnungen mit 
bezahlbaren Nettomieten muss deutlich ausgebaut werden. Hier ist eine Stärkung des  
sozialen Wohnungsbaus unerlässlich.  
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4 UNTER 25-JÄHRIGE IN SOZIALER AUSGRENZUNG UND 
WOHNUNGSNOT 

Am Stichtag wurden 1001 Menschen unter 25 Jahren im Hilfesystem gezählt. Dies entspricht 
8,6 Prozent aller gezählten Personen. Bezogen auf die Gruppe der unter 25-Jährigen bewegt 
sich die Zahl nach wie vor auf einem hohen Niveau, obwohl sie zur Vorjahreszählung um 32 
Personen gesunken ist (von 9,0 Prozent auf 8,6 Prozent). In der Gruppe der unter 25-Jährigen 
liegt der Frauenanteil bei 35,8 Prozent; in der Gruppe der unter 21-Jährigen bei 40,3 Prozent. 

64,7 Prozent aller jungen Personen im Hilfesystem nehmen lediglich die ambulanten  
Angebote der Tagesstätten (8,1 Prozent), der Fachberatungsstellen (52,4 Prozent) und der 
sonstigen ambulanten Stellen (4,2 Prozent) in Anspruch (siehe Abbildung 20). Die Zahl der  
hilfesuchenden jungen Menschen ist in den ambulanten Angeboten von 670 auf 647 Personen 
erneut gesunken. Diesen Rückgang führen wir unter anderem auf die Covid-19 Pandemie  
zurück und entsprechende Auswirkungen auf das Hilfesystem (siehe Kapitel 1). In den  
Wohnangeboten wurden im Vergleich zum Vorjahr 10 junge Frauen und Männer weniger  
erreicht, die Zahl ist von 363 auf 353 gesunken. 

 
Abbildung 21: Unter 25-Jährige nach Einrichtungsart im Vergleich der Vorjahre 

Auffallend ist weiterhin die hohe regionale Bandbreite der unter 25-Jährigen in den Diensten 

und Einrichtungen der Straffälligen- und Wohnungslosenhilfe. Hier zeigen sich nach wie vor 

Hinweise auf Zusammenhänge mit örtlich bestehenden bzw. fehlenden Angeboten. Einen  

Einfluss haben beispielsweise örtliche Großeinrichtungen der Jugendhilfe mit oft nicht  

vorbereiteten institutionellen Entlassungen. Andererseits bewerten wir die Tatsache, dass in 
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den Kreisen mit auffallend niedrigen Quoten von unter 25-Jährigen entsprechende Angebote  

fehlen oder noch entwickelt werden müssen. 

In der aktuellen Erhebung zählen zwei Standorte Werte von über 50 Betroffenen: Es sind die 

Stadt Stuttgart und der Landkreis Reutlingen. Spitzenreiter ist erneut die Stadt Stuttgart mit 

229 Personen, was knapp 22,9 Prozent aller im Hilfesystem erfassten jungen Erwachsenen 

ausmacht. Besonders Standorte, die von vielen unter 25-Jährigen erreicht werden, müssen 

sich dem Thema stellen und Angebote fortführen und entwickeln. Oft wenden sich junge 

wohnungslose Menschen spät an die Dienste der Wohnungslosenhilfe, denen es vielerorts an 

finanzieller und personeller Ausstattung für diese weitere Personengruppe mit ihren  

individuellen, sehr spezifischen Bedarfen fehlt; gleichwohl werden sie versorgt.  

Junge Menschen verharren stattdessen in Notlösungen, erlernen das Überleben auf der 

Straße oder leben häufig „verdeckt“ obdachlos bei Freunden oder Bekannten, bis die  

Provisorien nicht mehr tragbar sind. Dabei prägt Wohnungslosigkeit die Lebenslage junger 

Menschen in vielfacher Hinsicht negativ. Bildungs- und Arbeitsmarktchancen werden ebenso 

tangiert wie der gesundheitliche Status oder kulturelle Teilhabemöglichkeiten. Zudem muss 

von einer hohen „Dunkelziffer“ ausgegangen werden.  

Eine Analyse für mögliche Gründe der regional sehr uneinheitlichen Entwicklung würde den 

Rahmen der Liga-Stichtagserhebung sprengen. Regional ist eine Abnahme der unter  

25-Jährigen an 31 Standorten zu verzeichnen. Zahlenmäßige Zunahmen gab es hingegen an 9 

Standorten. Eine Abfrage bei den zuständigen Fachreferentinnen und Fachreferenten und bei 

verschiedenen Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe lieferte in der Vergangenheit immer 

wieder ein Bündel von möglichen Gründen. Genannt wurden u.a. die bisherige  

Sanktionierung seitens des Leistungsträgers bzw. der erschwerte Zugang zu  

SGB II-Leistungen, der Rückgang von Kriminalität und damit verbunden der Rückgang der 

Verteilungsrate als auch der Ausbau der Jugendhilfe und / oder der Angebote der Eingliede-

rungshilfe. Auch wurde ins Feld geführt, dass vorhandene Angebote die Bedarfe der unter  

25-Jährigen nicht oder nur unzureichend abbilden oder keine spezifischen Angebote  

vorgehalten würden.  

Die erneut hohe Zahl von 1.001 unter 25-jährigen Wohnungslosen im Jahr 2021 wirft  

weiterhin die Frage nach adäquaten Hilfsangeboten für den Personenkreis auf. Daher ist zu 

hoffen, dass das Thema auch bei der Erstellung der bundesweiten Statistik12 eine wichtige 

Rolle spielen wird, zumal in den aktuellen Statistikberichten der Bundesarbeitsgemeinschaft 

Wohnungslosenhilfe bei der Personengruppe eine Zahl von 17,3 Prozent (2019) zu  

verzeichnen ist.13  

Das Bundesverfassungsgericht hat Sanktionen von über 30 Prozent bei  

ALG-II-Leistungsbezieherinnen und Leistungsbeziehern über 25 Jahre als grundgesetzwidrig 

eingestuft. Bislang konnten die erweiterten Sanktionsmöglichkeiten im SGB II bei jungen 

Empfängerinnen und Empfängern zum Wohnungsverlust führen. Das Verbot, ohne  

Sondergenehmigung aus dem Elternhaus zu ziehen, verschärft die Situation.  

Sanktionierungen und Nichtgewährung von Unterkunftskosten sind unverantwortlich, da sich 

existenzielle Notlagen sehr oft verfestigen. Eine aktuelle Weisung der Bundesagentur für  

 
12 Vgl. https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/wohnungslose-in-deutschland-1672730  
13 Vgl. http://www.bagw.de/de/themen/statistik_und_dokumentation/statistikberichte/  

https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/wohnungslose-in-deutschland-1672730
http://www.bagw.de/de/themen/statistik_und_dokumentation/statistikberichte/
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Arbeit verpflichtet inzwischen die Jobcenter, die Änderungen auch auf junge  

Leistungsbezieherinnen und Leistungsbezieher anzuwenden und schließt damit Sanktionen 

über 30 Prozent – einschließlich Kürzungen bei den Kosten der Unterkunft – bis auf weiteres 

aus. Neben den Auswirkungen der Corona-Pandemie dürfte auch hier ein Grund für den  

Rückgang der jungen Wohnungslosen auszumachen sein. 
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Abbildung 22: Unter 25-Jährige in den Stadt- und Landkreisen 
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5 FRAUEN IN SOZIALER AUSGRENZUNG UND 
WOHNUNGSNOT 

Am Stichtag 2021 beträgt die Zahl der im Hilfesystem erfassten Frauen 3.168 und ist damit  

gegenüber 2020 um 6,2 Prozent gestiegen (siehe Abbildung 23). Im Vergleich zur Zählung im 

Jahr 2012 beträgt die Steigerung 25,8 Prozent. Der Anteil in Relation zu wohnungslosen  

Männern beträgt 27,3 Prozent. 

 

 
Abbildung 23: Anzahl weiblicher Hilfesuchender im Zehnjahresvergleich 

Expertinnen und Experten zufolge lebt nur ein Teil der Frauen offen und sichtbar  

wohnungslos auf der Straße bzw. in Einrichtungen des Hilfesystems. Viele Frauen leben  

zudem in verdeckter Wohnungslosigkeit, teilweise in prekären Abhängigkeitsverhältnissen bei 

„Beschützern“. Vielfach verschleiern Frauen aus Scham ihre Not und versuchen sie aus  

eigener Kraft zu überwinden. 

Erneut wurden der Indikator„Staatsangehörigkeit und Migration“ erhoben. 56 Prozent der  

erfassten Frauen fallen unter die Gruppe „Deutsch ohne Migrationshintergrund“ und 16  

Prozent unter die Gruppe „Deutsch mit Migrationshintergrund“. Der Anteil der nicht  

deutschen Frauen liegt bei 24 Prozent. 

5.1 VERTEILUNG IM HILFESYSTEM 

Von den 358 Einrichtungen, die an der Stichtagserhebung im Jahr 2021 teilgenommen haben, 

stehen 34 Einrichtungen ausschließlich Männern und 39 Einrichtungen ausschließlich Frauen 

zur Verfügung. Insgesamt 285 Einrichtungen sind für Frauen und Männer offen. Am Stichtag 

wurden folgende frauenspezifische Einrichtungen gezählt: Sechs Tagesstätten, acht  

Fachberatungsstellen, vier Aufnahmehäuser, drei (teil-)stationäre Einrichtungen, 17 betreute 

Wohnprojekte (davon acht in Stuttgart) und eine sonstige Stelle.   
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Abbildung 24: Einrichtungen und Personen nach Zielgruppen 

Diese 39 Fraueneinrichtungen verteilen sich wie folgt:  

25 Einrichtungen in den fünf Stadtkreisen Freiburg, Heidelberg, Karlsruhe, Mannheim und 

Stuttgart; 14 Einrichtungen in den acht Landkreisen Esslingen, Konstanz, Lörrach,  

Ludwigsburg, Ortenaukreis, Rems-Murr-Kreis, Reutlingen und Tübingen. Damit werden  

lediglich in 13 der 44 Stadt- und Landkreisen solitäre Hilfsangebote für Frauen vorgehalten.  

35 Prozent aller Frauen (1.118) erhielten Hilfen in Fraueneinrichtungen; die verbleibenden 

2.050 Frauen wurden am Stichtag in gemischtgeschlechtlichen Einrichtungen erfasst. Die 

Frauenquote beträgt dort 23 Prozent. Bezogen auf die einzelnen Einrichtungsarten in Relation 

der Nutzung durch Frauen und Männer ist die höchste Frauenquote mit 37 Prozent in den  

Tagesstätten zu verzeichnen, die niedrigste mit 14 Prozent in den (teil-)stationären  

Einrichtungen. 

5.2 REGIONALE VERTEILUNG 

Die regionale Verteilung der hilfesuchenden Frauen in den Hilfen nach §§ 67 ff. SGB XII in  

Baden- Württemberg ist nach wie vor sehr uneinheitlich. Die höchsten Frauenquoten sind in 

den Landkreisen Schwäbisch Hall, Enzkreis und Landkreis Freudenstadt (siehe Abbildung 25) 

und in den Stadtkreisen Karlsruhe und Mannheim zu finden (siehe Abbildung 26).  

Immerhin in acht Landkreisen gibt es solitäre Fraueneinrichtungen. Dort wurden am Stichtag 

im Rems-Murr-Kreis 168 Frauen, im Kreis Esslingen 142 Frauen, im Kreis Reutlingen 115 

Frauen, im Kreis Ludwigsburg 69 Frauen, im Kreis Konstanz 64 Frauen, im Ortenaukreis 59 

Frauen, im Kreis Lörrach 42 Frauen und im Kreis Tübingen 39 Frauen gezählt. Ausgehend von 

den am Stichtag gezählten Frauen gibt es vor allem in sieben Landkreisen Handlungsbedarf 

zur Umsetzung von solitären Frauenangeboten: 

− Rhein-Neckar-Kreis mit 140 Frauen − Landkreis Freudenstadt  mit 75 Frauen  

− Landkreis Biberach mit 56 Frauen − Landkreis Karlsruhe mit 53 Frauen 

− Landkreis Ravens-
burg 

mit 54 Frauen    

 

Hier werden ausschließlich Angebote für Frauen in gemischtgeschlechtlichen Einrichtungen 

vorgehalten.  
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Abbildung 25: Hilfesuchende Frauen in den Landkreisen 
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In insgesamt sieben Stadtkreisen wurden 40 und mehr hilfesuchende Frauen am Stichtag  

erfasst (siehe Abbildung 25). Die höchste Zahl wurde mit 625 Frauen in Stuttgart gezählt,  

gefolgt von Freiburg mit 368 Frauen und Karlsruhe mit 327 Frauen.  

Insbesondere in den Stadtkreisen Heilbronn (102 Frauen) und Heidelberg (54 Frauen) sollten 

aufgrund der Stichtagszahlen ebenfalls dringend spezifische Frauenangebote umgesetzt  

werden.  

 
Abbildung 26: Hilfesuchende Frauen in den Stadtkreisen 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass entsprechend der Anzahl von Klientinnen in den 

Stadt- und Landkreisen frauenspezifische Angebote immer noch nicht ausreichend zur  

Verfügung stehen. Der besondere Hilfebedarf von Frauen muss berücksichtigt und  

sichergestellt werden. Frauen brauchen besonderen Schutz und eine besondere Unterstüt-

zung in der Verarbeitung von Gewalterfahrungen, psychischen Beeinträchtigungen sowie  

spezifische Integrationshilfen in den Arbeitsmarkt. Diese Bedarfe erfordern insbesondere auch 

geeignete Betreuungsleistungen. Demzufolge müssen besonders Hilfen nach §§ 67 ff. SGB XII 

für Frauen in der Sozialplanung berücksichtigt werden.  

5.3 ALTERSSTRUKTUR FRAUEN 

Die Tatsache, dass es prozentual mehr junge Frauen als junge Männer in den Hilfen nach  

§§ 67 ff. SGB XII in Baden-Württemberg gibt, hat sich seit der ersten geschlechtsspezifischen  

Erhebung 2005 kontinuierlich bestätigt. 7,6 Prozent aller Männer und 11,3 Prozent aller Frauen 

sind unter 25 Jahren. 

Bezogen auf die Altersgruppe unter 21 Jahren beträgt die Frauenquote 40 Prozent, bei den  

unter 25-Jährigen 36 Prozent und in der Altersgruppe über 50 Jahren beträgt der Frauenanteil 

24 Prozent.  

Für die im Verhältnis hohe Zahl junger Frauen müssen in den Planungen der Hilfsangebote 

sowohl die Situation von wohnungslosen Frauen mit Kindern als auch die mit Partnern  

berücksichtigt werden. 
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5.4 UNTERKUNFTSSITUATION FRAUEN 

 
Abbildung 27: Unterkunftssituation von Frauen nach Sicherungsstatus 

Die Zahl der Frauen in prekärer Notversorgung ist weiterhin hoch (siehe Abbildung 27). Am 

Stichtag 2021 wurden insgesamt 853 Frauen gezählt (26,9 Prozent). In Facheinrichtungen  

lebten am Stichtag im Jahr 2021 19,4 Prozent (616 Frauen). In Wohnungen lebten am Stichtag 

im Jahr 2021 41,7 Prozent (1.320 Frauen).  

Hinsichtlich der Unterschiede bei der Unterkunftssituation von Männern und Frauen  

bestätigen sich die Ergebnisse aus den Vorjahren (siehe Abbildung 28). 

 
Abbildung 28: Unterkunftssituation von Männern und Frauen im Vergleich nach Sicherungsstatus 

Auffallend ist, dass Frauen mit 41,7 Prozent häufiger als Männer (28,4 Prozent) in einer  

Wohnung leben. Unterkunftsangebote in Facheinrichtungen erhielten 31,0 Prozent aller  

Männer, aber nur 19,4 Prozent aller Frauen. 

Frauen müssen sich für einen Platz zum Schlafen häufig in Situationen begeben, die von  

Gewalt, materieller und nicht selten sexueller Abhängigkeit geprägt sind.  

14 Prozent der im Hilfesystem erfassten Frauen, aber nur 11 Prozent aller Männer kommen bei 

Bekannten und Angehörigen unter. Ohne jegliche Unterkunft leben immerhin vier Prozent  

aller gezählten Frauen auf der Straße.  

Prekäre 
Notversorgung

853
26,9 %

Facheinrichtung
616

19,4 %

Wohnung
1320

41,7 %

Sonstiges
379

12,0 %

Unterkunft nach Sicherungsstatus Frauen

Frauen Männer Gesamt Anteil Frauen Anteil Männer Anteil Gesamt

Prekäre Notversorgung 853 2.477 3.333 26,9% 29,3% 28,7%

Facheinrichtung 616 2.617 3.233 19,4% 31,0% 27,8%

Wohnung 1.320 2.397 3.719 41,7% 28,4% 32,0%

Sonstiges 379 955 1.334 12,0% 11,3% 11,5%
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5.5 EINKOMMENSSITUATION FRAUEN 

 
Abbildung 29: Überwiegendes Einkommen im Geschlechtervergleich 

Die Haupteinkommensquelle der im Hilfesystem gezählten Frauen ist Arbeitslosengeld II. 48 

Prozent aller Frauen beziehen dieses Einkommen. 

Im Bereich Einkommen fallen geschlechtsspezifische Unterschiede auf (siehe Abbildung 29). 

13 Prozent aller Männer und 13 Prozent aller Frauen waren sozialsicherungspflichtig  

beschäftigt. Allerdings konnten nur 55 Prozent der Frauen so ihren Lebensunterhalt sichern, 

bei den Männern waren es 66 Prozent.  
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5.6 ARBEIT UND BESCHÄFTIGUNG 

64,6 Prozent aller Frauen sind ohne Arbeit, Beschäftigung und Qualifizierung. 11,5 Prozent  

aller Frauen sind auf dem ersten Arbeitsmarkt. Nur 9,5 Prozent aller Frauen, aber 12,3 Prozent 

der Männer erhielten Maßnahmen nach den Sozialgesetzbüchern. Die sonstige Beschäftigung 

ist mit 6,1 Prozent bei den Frauen höher als bei den Männern mit 3,7 Prozent (siehe Abbildung 

30). 

 
Abbildung 30: Frauen und Männer in Arbeit, Beschäftigung und Qualifizierung 

 

 

 

 

 

Frauen Männer Gesamt Frauen % Männer % Gesamt %

Ohne Arbeit, Beschäftigungs- oder 
Qualifizierungsmaßnahme

2.046 5.610 7.656 64,6% 66,4% 65,9%

Sozialversicherungspflichtig im 1. 
Arbeitsmarkt

363 941 1.304 11,5% 11,1% 11,2%

Maßnahmen nach SGB II, III, XII 302 1.031 1.333 9,5% 12,2% 11,5%

Unbekannt 263 552 815 8,3% 6,5% 7,0%

Sonstiges 194 312 506 6,1% 3,7% 4,4%

Ergebnis 3.168 8.446 11.614 100,0% 100,0% 100,0%
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ANHANG 1: IN DER ERHEBUNG VERWENDETE KATEGORIEN 

Alle gezählten Personen wurden nach folgenden Kategorien ausgewertet: 

Personen Alter Unterkunftssituation Einkommenssituation 

Frauen bis 17 Jahre Individualwohnraum gesichert Arbeitseinkommen 1. Arbeitsmarkt 

Männer 18 - 20 Jahre 
Individualwohnraum mit eingeschränk-
tem Kündigungsschutz 

Arbeitseinkommen 2. Arbeitsmarkt 

  21 - 24 Jahre Individualwohnraum bedroht Leistungen nach SGB III (ALG I) 

  25 - 29 Jahre Individualwohnraum unzumutbar Rente, Pension 

  30 - 39 Jahre 
Individualwohnraum ohne Statusan-
gabe 

Unterhalt durch Angehörige 

  40 - 49 Jahre Sozialhilferechtliche Angebote 
Eigenes Vermögen, Vermietung, Zins, 
Altenteil 

  50 - 59 Jahre Bei Familie/Partner/in 
Leistungen nach SGB II (ALG II), Sozi-
algeld 

  60 Jahre und älter Bei Bekannten Leistungen nach SGB XII (Sozialhilfe) 

  Unbekannt Firmenunterkunft Sonstige öffentliche Unterstützung 

    Hotel/Pension Weitere Einnahmen 

    Notunterkunft/ Übernachtungsstelle Ohne Einkommen 

    Unterbringung im Gesundheitssystem Unterstützung durch Angehörige 

  Frauenhaus Unbekannt 

  Haft  

  Ersatzunterkunft  

  Ohne Unterkunft/Biwak  

  Unbekannt  

 

Alle Einrichtungen wurden nach folgenden Kategorien ausgewertet: 

Hilfearten Spitzenverbände Gebiet Einrichtungsart Zielgruppe 

Ambulante Fachberatungsstellen Arbeiterwohlfahrt Landkreise Straffälligenhilfe Nur Frauen 

Tagesstätten Caritas Stadtkreise 
Wohnungslosen-
hilfe 

Nur Männer 

Betreutes Wohnen Diakonisches Werk   Gemischt 

Aufnahmehäuser DPWV    

Sonstige amb. Hilfen Kommunale Träger    

Teilstationäre Hilfen     

Stationäre Hilfen     

 

Ambulante Fachberatungsstellen sind in den Stadt- und Landkreisen zentrale  

(Erst-)Kontaktstellen für wohnungslose Menschen. Dort wird in der Regel Soforthilfe und  

Krisenintervention geleistet. Darüber hinaus wird die Verteilung und Vermittlung in das  

übrige Hilfesystem eingeleitet. 
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Tagesstätten sind niedrigschwellig organisierte Angebote, die ohne Beratungszwang eine 

Grundversorgung und einen Tagesaufenthalt bieten. 

Betreutes Wohnen sind ambulante Hilfeformen in eigenem Wohnraum oder in vom Träger 

zur Verfügung gestellten Wohnraum. 

Aufnahmehäuser sind qualifizierte kurzfristig belegbare Wohnangebote zur Klärung der  

Bedarfslage (siehe auch SHR 68.07). Dort soll zunächst die Existenz sichergestellt werden, was 

u.a. auch die erforderliche Erstausstattung an Bekleidung und gesundheitliche Versorgung 

umfasst. Betroffene sollen im Schutz einer gesicherten Unterkunft erst einmal zur Ruhe kom-

men können, um in der Komplexität besonderer Lebensverhältnisse, die mit sozialen  

Schwierigkeiten verbunden sind, die verschiedenen Bedarfe zu klären. Wesentliche Funktion 

des Aufnahmehauses ist die Hilfeplanung für eine gezielte und bedarfsgerechte  

Weitervermittlung.  

Stationäre und teilstationäre Angebote sind in der Regel befristete Hilfeangebote, die  

entsprechend dem vereinbarten Hilfeplan durchgeführt werden. 

Sonstige ambulante Einrichtungen sind nicht zum o.g. Leistungstypen zählende  

Hilfeangebote, wie beispielsweise Streetwork. 
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ANHANG 2: GESAMTERGEBNISSE 

 
Abbildung 31: Hilfesuchende in den Stadt- und Landkreisen 

Legende:
Maximal-

wert
Minimal-

wert
über 

Durchschnitt
unter 

Durchschnitt

Landkreise
Einwohner

Stand: 
30.06.2021

Anzahl 
Einrich-
tungen

Frauen Männer Divers
Klienten 
gesamt

Anteil an 
Gesamtzahl 

Klienten

Frauen je
100 T EW

Männer je
100 T EW

Klienten je 
100 T EW

Anteil 
weiblicher 
Klienten

Biberach 202.831 8 56 115 0 171 1,5% 28 57 84 32,7%

Böblingen 393.080 7 21 89 0 110 0,9% 5 23 28 19,1%

Bodenseekreis 218.609 4 16 59 0 75 0,6% 7 27 34 21,3%

Breisgau-Hochschwarzwald 266.344 10 18 86 0 104 0,9% 7 32 39 17,3%

Calw 160.471 5 38 75 0 113 1,0% 24 47 70 33,6%

Emmendingen 167.382 6 25 101 0 126 1,1% 15 60 75 19,8%

Enzkreis 199.995 3 7 11 0 18 0,2% 4 6 9 38,9%

Esslingen 533.730 13 142 310 0 452 3,9% 27 58 85 31,4%

Freudenstadt 118.971 4 75 134 0 209 1,8% 63 113 176 35,9%

Göppingen 258.915 4 35 92 0 127 1,1% 14 36 49 27,6%

Heidenheim 132.939 6 33 90 0 123 1,1% 25 68 93 26,8%

Landkreis Heilbronn 347.729 5 28 72 0 100 0,9% 8 21 29 28,0%

Hohenlohekreis 113.035 3 14 39 0 53 0,5% 12 35 47 26,4%

Landkreis Karlsruhe 447.868 4 53 110 0 163 1,4% 12 25 36 32,5%

Konstanz 287.297 12 64 216 0 280 2,4% 22 75 97 22,9%

Lörrach 229.073 10 42 135 0 177 1,5% 18 59 77 23,7%

Ludwigsburg 544.976 11 69 357 0 426 3,7% 13 66 78 16,2%

Main-Tauber-Kreis 132.791 1 0 2 0 2 0,0% 0 2 2 0,0%

Neckar-Odenwald-Kreis 143.884 1 0 4 0 4 0,0% 0 3 3 0,0%

Ortenaukreis 433.807 11 59 272 0 331 2,8% 14 63 76 17,8%

Ostalbkreis 314.621 9 38 116 0 154 1,3% 12 37 49 24,7%

Rastatt 232.250 2 4 32 0 36 0,3% 2 14 16 11,1%

Ravensburg 286.610 7 54 327 1 382 3,3% 19 114 133 14,1%

Rems-Murr-Kreis 427.467 16 168 340 0 508 4,4% 39 80 119 33,1%

Reutlingen 287.437 11 115 358 1 474 4,1% 40 125 165 24,3%

Rhein-Neckar-Kreis 548.533 7 140 301 0 441 3,8% 26 55 80 31,7%

Rottweil 140.306 4 16 51 0 67 0,6% 11 36 48 23,9%

Schwäbisch Hall 198.611 5 25 37 0 62 0,5% 13 19 31 40,3%

Schwarzwald-Baar-Kreis 213.140 6 25 108 0 133 1,1% 12 51 62 18,8%

Sigmaringen 131.539 5 27 77 0 104 0,9% 21 59 79 26,0%

Tübingen 228.767 9 39 155 3 197 1,7% 17 68 86 19,8%

Tuttlingen 142.209 5 18 61 0 79 0,7% 13 43 56 22,8%

Waldshut 171.421 4 17 87 0 104 0,9% 10 51 61 16,3%

Zollernalbkreis 190.202 4 10 44 0 54 0,5% 5 23 28 18,5%

alle Landkreise 8.846.840 222 1.491 4.463 5 5.959 51,3% 17 50 67 25,0%

Mittelwert Landkreise 260.201 7 44 131 0,1 175 1,5% 16 48 65 23,5%

Stadtkreise
Einwohner

Stand: 
30.06.2021

Anzahl 
Einrich-
tungen

Frauen Männer Divers
Klienten 
gesamt

Anteil an 
Gesamtzahl 

Klienten

Frauen je
100 T EW

Männer je
100 T EW

Klienten je 
100 T EW

Anteil 
weiblicher 
Klienten

Stadtkreis Baden-Baden 55.382      4 16 39 0 55 0,5% 29 70 99 29,1%

Stadtkreis Freiburg 230.264    19 368 571 0 939 8,1% 160 248 408 39,2%

Stadtkreis Heidelberg 158.117    10 54 204 0 258 2,2% 34 129 163 20,9%

Stadtkreis Heilbronn 125.973    9 102 243 0 345 3,0% 81 193 274 29,6%

Stadtkreis Karlsruhe 306.773    14 327 354 0 681 5,9% 107 115 222 48,0%

Stadtkreis Mannheim 310.097    8 127 122 0 249 2,1% 41 39 80 51,0%

Stadtkreis Pforzheim 125.798    5 16 80 0 96 0,8% 13 64 76 16,7%

Stadtkreis Stuttgart 625.834    57 625 2173 0 2798 24,1% 100 347 447 22,3%

Stadtkreis Ulm 126.507    10 42 197 0 239 2,1% 33 156 189 17,6%

alle Stadtkreise 2.064.745 136 1.677 3.983 0 5.660 48,7% 81 193 274 29,6%

Mittelwert Stadtkreise 229.416 15 186 443 0 629 5,4% 66 151 218 30,5%

Stadt- und Landkreise 10.911.585 358 3.168 8.446 5 11.619 100,0% 29 77 106 27,3%

Klienten nach Einwohnerzahl in den Stadt- und Landkreisen 2021
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Abbildung 32: Ergebnis Straffälligenhilfe - Teil 1 

Liga Stichtagserhebung 2021 - Gesamtergebnis Straffälligenhilfe - Teil 1
Prozent

Anzahl n= 13 n= 0 n= 0 n= 39 n= 1 n= 3 n= 4 n= 60
Anteil  Prozent 21,7% 0,0% 0,0% 65,0% 1,7% 5,0% 6,7% 100,0%

Einrichtungsart
Fachbe-
ratungs-

stelle

Aufnahme-
haus

Tages-
stätte

Betreutes 
Wohnen

Sonstige 
ambulante 

Stelle

Teil-
stationäre 

Einrichtung

Stationäre 
Einrichtung Gesamt

Frauen 60 0 0 45 0 3 0 108 12,3%
Männer 454 0 0 275 5 26 11 771 87,7%
Divers 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Gesamt 514 0 0 320 5 29 11 879 100,0%

58,5% 0,0% 0,0% 36,4% 0,6% 3,3% 1,3% 100,0%

1. deutsch ohne Migrationshintergrund 275 0 0 189 2 13 7 486 55,3%
2. deutsch mit Migrationshintergrund 97 0 0 79 3 14 3 196 22,3%
3. Nicht deutsch 129 0 0 48 0 2 1 180 20,5%
4. Keine Angaben / unbekannt 13 0 0 4 0 0 0 17 1,9%
Gesamt 514 0 0 320 5 29 11 879 100,0%

bis 17 Jahre 12 0 0 0 1 0 0 13 1,5%
18-20 Jahre 25 0 0 11 2 5 0 43 4,9%
21-24 Jahre 41 0 0 38 2 7 1 89 10,1%
25-29 Jahre 69 0 0 42 0 4 3 118 13,4%
30-39 Jahre 136 0 0 84 0 10 1 231 26,3%
40-49 Jahre 115 0 0 76 0 1 2 194 22,1%
50-59 Jahre 90 0 0 46 0 2 2 140 15,9%
60 Jahre und älter 25 0 0 23 0 0 2 50 5,7%
Unbekannt 1 0 0 0 0 0 0 1 0,1%
Gesamt 514 0 0 320 5 29 11 879 100,0%

1.  Wohnung  (mit Mietvertrag oder 
Wohneigentum)

159 0 0 131 2 0 0 292 33,2%

2.  Bei Familie, Partner/-in 26 0 0 6 2 0 0 34 3,9%
3.  Bei Bekannten 36 0 0 0 0 0 0 36 4,1%
4.  Firmenunterkunft 1 0 0 0 0 0 0 1 0,1%
5.  Frauenhaus 2 0 0 0 0 0 0 2 0,2%
6.  Ambulant betreute Wohnprojekte 36 0 0 165 1 26 0 228 25,9%
7.  Hotel, Pension 13 0 0 1 0 0 0 14 1,6%
8.  Notunterkunft, Übernachtungsstelle 29 0 0 5 0 0 0 34 3,9%
9.  Flüchtlings- / Asylunterkunft 7 0 0 1 0 0 0 8 0,9%
10. Gesundheitssystem 7 0 0 0 0 0 0 7 0,8%
11. Stationäre Einrichtung 8 0 0 11 0 3 11 33 3,8%
12. Haft 157 0 0 0 0 0 0 157 17,9%
13. Ersatzunterkunft 5 0 0 0 0 0 0 5 0,6%
14. Ohne Unterkunft 16 0 0 0 0 0 0 16 1,8%
15. Keine Angaben 12 0 0 0 0 0 0 12 1,4%
Gesamt 514 0 0 320 5 29 11 879 100,0%

Einrichtungen

1. Personen

2. Staatsangehörigkeit und Migration

3. Altersstruktur

4. Unterkunftssituation
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Abbildung 33: Ergebnis Straffälligenhilfe - Teil 2 

Liga Stichtagserhebung 2021 - Gesamtergebnis Straffälligenhilfe - Teil 2
Prozent

Anzahl n= 13 n= 0 n= 0 n= 39 n= 1 n= 3 n= 4 n= 60
Anteil  Prozent 21,7% 0,0% 0,0% 65,0% 1,7% 5,0% 6,7% 100,0%

Einrichtungsart
Fachbe-
ratungs-

stelle

Aufnahme-
haus

Tages-
stätte

Betreutes 
Wohnen

Sonstige 
ambulante 

Stelle

Teil-
stationäre 

Einrichtung

Stationäre 
Einrichtung Gesamt

Frauen 60 0 0 45 0 3 0 108 12,3%
Männer 454 0 0 275 5 26 11 771 87,7%
Divers 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
Gesamt 514 0 0 320 5 29 11 879 100,0%

58,5% 0,0% 0,0% 36,4% 0,6% 3,3% 1,3% 100,0%

1. Arbeitseinkommen 1. Arbeitsmarkt ohne 
Aufstockung aus SGB II

60 0 0 65 4 10 2 141 16,0%

2. Arbeitseinkommen 1. Arbeitsmarkt mit 
Aufstockung aus SGB II

9 0 0 13 0 5 0 27 3,1%

3. Arbeitseinkommen 2. Arbeitsmarkt 17 0 0 11 0 0 1 29 3,3%
4. Leistungen nach SGB III (ALG I) 40 0 0 34 0 1 3 78 8,9%
5. Rente, Pension 8 0 0 17 0 0 0 25 2,8%
6. Unterhalt durch Angehörige 1 0 0 0 1 0 0 2 0,2%
7. Eigenes Vermögen, Vermietung, Zins, 
Altenteil

3 0 0 1 0 0 0 4 0,5%

8. Leistungen nach SGB II (ALG II), 
Sozialgeld

164 0 0 172 0 11 5 352 40,0%

9. SGB XII, Sozialhilfe 28 0 0 5 0 0 0 33 3,8%
10. Sonstige öffentliche Unterstützung 136 0 0 2 0 1 0 139 15,8%
11. Weitere Einnahmen 1 0 0 0 0 0 0 1 0,1%
12. Ohne Einkommen 31 0 0 0 0 0 0 31 3,5%
13. Keine Angaben / unbekannt 16 0 0 0 0 1 0 17 1,9%
Gesamt 514 0 0 320 5 29 11 879 100,0%

1. Nicht in Arbeit und nicht in Beschäf-
tigungs-, Qualifizierungs- oder 
tagesstrukturierender Maßnahme

270 0 0 189 0 11 3 473 53,8%

2. Sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte  1. Arbeitsmarkt

65 0 0 75 4 14 2 160 18,2%

3. In Qualifizierungs- und  Beschäftigungs-
maßnahme nach dem SGB II, auch 
sozialversicherungspflichtig

35 0 0 36 0 2 1 74 8,4%

4. In Qualifizierungs- und  Beschäftigungs-
maßnahme nach dem SGB III, auch 
sozialversicherungspflichtig

6 0 0 6 0 0 0 12 1,4%

5. In tagesstrukturierenden Maßnahmen 
nach §§ 67 ff. SGB XII in Form eines 
Arbeitsangebotes  (vgl. RV LT. III.3.1)

9 0 0 2 0 0 0 11 1,3%

6. In tagesstrukturierenden Maßnahmen 
nach §§ 67 ff. SGB XII in Form einer nicht 
auf wirtschaftl iche Ergebnisse 
ausgerichteten Beschäftigung (vgl. RV LT. 
III.1.2, III.1.4, III.3.2, III.4.2, III.4.4)

4 0 0 6 0 1 4 15 1,7%

7.   Sonstiges 112 0 0 6 1 1 1 121 13,8%
8.   Keine Angaben / unbekannt 13 0 0 0 0 0 0 13 1,5%
Gesamt 514 0 0 320 5 29 11 879 100,0%

6. Arbeit, Beschäftigung und Qualifizierung

Einrichtungen

1. Personen

5. Überwiegendes Einkommen
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Abbildung 34: Ergebnis Wohnungslosenhilfe - Teil 1 

Liga Stichtagserhebung 2021 - Gesamtergebnis Wohnungslosenhilfe - Teil 1
Prozent

Anzahl n= 59 n= 35 n= 54 n= 94 n= 17 n= 9 n= 30 n= 298
Anteil  Prozent 19,8% 11,7% 18,1% 31,5% 5,7% 3,0% 10,1% 100,0%

Einrichtungsart
Fachbe-
ratungs-

stelle

Aufnahme-
haus

Tages-
stätte

Betreutes 
Wohnen

Sonstige 
ambulante 

Stelle

Teil-
stationäre 

Einrichtung

Stationäre 
Einrichtung Gesamt

Frauen 1.319 77 625 783 99 25 132 3.060 28,5%
Männer 3.209 283 1.075 1.495 384 244 985 7.675 71,5%
Divers 4 0 0 1 0 0 0 5 0,05%
Gesamt 4.532 360 1.700 2.279 483 269 1.117 10.740 100,0%

42,2% 3,4% 15,8% 21,2% 4,5% 2,5% 10,4% 100,0%

1. deutsch ohne Migrationshintergrund 2.510 225 880 1.463 285 145 934 6.442 60,0%
2. deutsch mit Migrationshintergrund 664 57 236 346 43 52 103 1.501 14,0%
3. Nicht deutsch 1.298 78 372 467 153 71 78 2.517 23,4%
4. Keine Angaben / unbekannt 60 0 212 3 2 1 2 280 2,6%
Gesamt 4.532 360 1.700 2.279 483 269 1.117 10.740 100,0%

bis 17 Jahre 2 0 2 0 4 0 0 8 0,1%
18-20 Jahre 150 17 30 22 7 5 15 246 2,3%
21-24 Jahre 295 38 49 136 26 25 33 602 5,6%
25-29 Jahre 430 47 83 182 29 26 19 816 7,6%
30-39 Jahre 925 75 239 402 67 58 85 1.851 17,2%
40-49 Jahre 972 67 323 497 127 62 132 2.180 20,3%
50-59 Jahre 1.010 70 386 609 109 73 300 2.557 23,8%
60 Jahre und älter 709 46 387 430 98 20 533 2.223 20,7%
Unbekannt 39 0 201 1 16 0 0 257 2,4%
Gesamt 4.532 360 1.700 2.279 483 269 1.117 10.740 100,0%

1.  Wohnung  (mit Mietvertrag oder 
Wohneigentum)

1.464 16 582 1.285 80 0 0 3.427 31,9%

2.  Bei Familie, Partner/-in 357 0 64 11 0 0 0 432 4,0%
3.  Bei Bekannten 754 0 100 4 2 0 0 860 8,0%
4.  Firmenunterkunft 6 0 0 0 0 0 0 6 0,1%
5.  Frauenhaus 3 0 0 0 0 0 0 3 0,0%
6.  Ambulant betreute Wohnprojekte 194 311 95 875 61 149 0 1.685 15,7%
7.  Hotel, Pension 284 0 39 9 0 0 0 332 3,1%
8.  Notunterkunft, Übernachtungsstelle 554 11 157 86 330 0 0 1.138 10,6%
9.  Flüchtlings- / Asylunterkunft 7 0 10 0 5 0 0 22 0,2%
10. Gesundheitssystem 102 0 14 2 2 0 1 121 1,1%
11. Stationäre Einrichtung 21 22 11 0 0 120 1.113 1.287 12,0%
12. Haft 22 0 2 1 0 0 1 26 0,2%
13. Ersatzunterkunft 123 0 39 5 2 0 0 169 1,6%
14. Ohne Unterkunft 410 0 317 1 1 0 0 729 6,8%
15. Keine Angaben 231 0 270 0 0 0 2 503 4,7%
Gesamt 4.532 360 1.700 2.279 483 269 1.117 10.740 100,0%

Einrichtungen

1. Personen

2. Staatsangehörigkeit und Migration

3. Altersstruktur

4. Unterkunftssituation
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Abbildung 35: Ergebnis Wohnungslosenhilfe - Teil 2 

Liga Stichtagserhebung 2021 - Gesamtergebnis Wohnungslosenhilfe - Teil 2
Prozent

Anzahl n= 59 n= 35 n= 54 n= 94 n= 17 n= 9 n= 30 n= 298
Anteil  Prozent 19,8% 11,7% 18,1% 31,5% 5,7% 3,0% 10,1% 100,0%

Einrichtungsart
Fachbe-
ratungs-

stelle

Aufnahme-
haus

Tages-
stätte

Betreutes 
Wohnen

Sonstige 
ambulante 

Stelle

Teil-
stationäre 

Einrichtung

Stationäre 
Einrichtung Gesamt

Frauen 1.319 77 625 783 99 25 132 3.060 28,5%
Männer 3.209 283 1.075 1.495 384 244 985 7.675 71,5%
Divers 4 0 0 1 0 0 0 5 0,05%
Gesamt 4.532 360 1.700 2.279 483 269 1.117 10.740 100,0%

42,2% 3,4% 15,8% 21,2% 4,5% 2,5% 10,4% 100,0%

1. Arbeitseinkommen 1. Arbeitsmarkt ohne 
Aufstockung aus SGB II

390 28 72 236 49 33 18 826 7,7%

2. Arbeitseinkommen 1. Arbeitsmarkt mit 
Aufstockung aus SGB II

156 15 28 188 13 11 6 417 3,9%

3. Arbeitseinkommen 2. Arbeitsmarkt 34 1 16 35 8 7 0 101 0,9%
4. Leistungen nach SGB III (ALG I) 165 14 29 79 4 8 22 321 3,0%
5. Rente, Pension 396 32 240 279 63 7 286 1.303 12,1%
6. Unterhalt durch Angehörige 40 1 12 5 0 0 2 60 0,6%
7. Eigenes Vermögen, Vermietung, Zins, 
Altenteil

8 0 2 8 3 0 8 29 0,3%

8. Leistungen nach SGB II (ALG II), 
Sozialgeld

2.398 229 598 1.244 233 198 343 5.243 48,8%

9. SGB XII, Sozialhilfe 254 29 207 169 49 2 425 1.135 10,6%
10. Sonstige öffentliche Unterstützung 51 0 2 16 19 1 2 91 0,8%
11. Weitere Einnahmen 70 0 84 4 1 1 1 161 1,5%
12. Ohne Einkommen 284 4 116 5 5 0 2 416 3,9%
13. Keine Angaben / unbekannt 286 7 294 11 36 1 2 637 5,9%
Gesamt 4.532 360 1.700 2.279 483 269 1.117 10.740 100,0%

1. Nicht in Arbeit und nicht in Beschäf-
tigungs-, Qualifizierungs- oder 
tagesstrukturierender Maßnahme

3.275 282 1.184 1.472 358 149 466 7.186 66,9%

2. Sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte  1. Arbeitsmarkt

500 39 84 394 62 40 26 1.145 10,7%

3. In Qualifizierungs- und  Beschäftigungs-
maßnahme nach dem SGB II, auch 
sozialversicherungspflichtig

91 24 50 149 11 31 15 371 3,5%

4. In Qualifizierungs- und  Beschäftigungs-
maßnahme nach dem SGB III, auch 
sozialversicherungspflichtig

9 0 6 18 0 1 2 36 0,3%

5. In tagesstrukturierenden Maßnahmen 
nach §§ 67 ff. SGB XII in Form eines 
Arbeitsangebotes  (vgl. RV LT. III.3.1)

19 4 18 37 6 13 97 194 1,8%

6. In tagesstrukturierenden Maßnahmen 
nach §§ 67 ff. SGB XII in Form einer nicht 
auf wirtschaftl iche Ergebnisse 
ausgerichteten Beschäftigung (vgl. RV LT. 
III.1.2, III.1.4, III.3.2, III.4.2, III.4.4)

40 3 18 88 7 24 440 620 5,8%

7.   Sonstiges 150 8 92 66 13 8 48 385 3,6%
8.   Keine Angaben / unbekannt 448 0 248 55 26 3 23 803 7,5%
Gesamt 4.532 360 1.700 2.279 483 269 1.117 10.740 100,0%

6. Arbeit, Beschäftigung und Qualifizierung

Einrichtungen

1. Personen

5. Überwiegendes Einkommen
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Abbildung 36: Gesamtergebnis - Teil 1 

Liga Stichtagserhebung 2021 - Gesamtergebnis - Teil 1
Prozent

Anzahl 72 35 54 133 18 12 34 n= 358
Anteil  Prozent 20,1% 9,8% 15,1% 37,2% 5,0% 3,4% 9,5% 100,0%

Einrichtungsart
Fachbe-
ratungs-

stelle

Aufnahme-
haus

Tages-
stätte

Betreutes 
Wohnen

Sonstige 
ambulante 

Stelle

Teil-
stationäre 

Einrichtung

Stationäre 
Einrichtung Gesamt

Frauen 1.379 77 625 828 99 28 132 3.168 27,3%
Männer 3.663 283 1.075 1.770 389 270 996 8.446 72,7%
Divers 4 0 0 1 0 0 0 5 0,04%
Gesamt 5.046 360 1.700 2.599 488 298 1.128 11.619 100,0%

43,4% 3,1% 14,6% 22,4% 4,2% 2,6% 9,7% 100,0%

1. deutsch ohne Migrationshintergrund 2.785 225 880 1.652 287 158 941 6.928 59,6%
2. deutsch mit Migrationshintergrund 761 57 236 425 46 66 106 1.697 14,6%
3. Nicht deutsch 1.427 78 372 515 153 73 79 2.697 23,2%
4. Keine Angaben / unbekannt 73 0 212 7 2 1 2 297 2,6%
Gesamt 5.046 360 1.700 2.599 488 298 1.128 11.619 100,0%

bis 17 Jahre 14 0 2 0 5 0 0 21 0,2%
18-20 Jahre 175 17 30 33 9 10 15 289 2,5%
21-24 Jahre 336 38 49 174 28 32 34 691 5,9%
25-29 Jahre 499 47 83 224 29 30 22 934 8,0%
30-39 Jahre 1.061 75 239 486 67 68 86 2.082 17,9%
40-49 Jahre 1.087 67 323 573 127 63 134 2.374 20,4%
50-59 Jahre 1.100 70 386 655 109 75 302 2.697 23,2%
60 Jahre und älter 734 46 387 453 98 20 535 2.273 19,6%
Unbekannt 40 0 201 1 16 0 0 258 2,2%
Gesamt 5.046 360 1.700 2.599 488 298 1.128 11.619 100,0%

1.  Wohnung  (mit Mietvertrag oder 
Wohneigentum)

1.623 16 582 1.416 82 0 0 3.719 32,0%

2.  Bei Familie, Partner/-in 383 0 64 17 2 0 0 466 4,0%
3.  Bei Bekannten 790 0 100 4 2 0 0 896 7,7%
4.  Firmenunterkunft 7 0 0 0 0 0 0 7 0,1%
5.  Frauenhaus 5 0 0 0 0 0 0 5 0,0%
6.  Ambulant betreute Wohnprojekte 230 311 95 1.040 62 175 0 1.913 16,5%
7.  Hotel, Pension 297 0 39 10 0 0 0 346 3,0%
8.  Notunterkunft, Übernachtungsstelle 583 11 157 91 330 0 0 1.172 10,1%
9.  Flüchtlings- / Asylunterkunft 14 0 10 1 5 0 0 30 0,3%
10. Gesundheitssystem 109 0 14 2 2 0 1 128 1,1%
11. Stationäre Einrichtung 29 22 11 11 0 123 1.124 1.320 11,4%
12. Haft 179 0 2 1 0 0 1 183 1,6%
13. Ersatzunterkunft 128 0 39 5 2 0 0 174 1,5%
14. Ohne Unterkunft 426 0 317 1 1 0 0 745 6,4%
15. Keine Angaben 243 0 270 0 0 0 2 515 4,4%
Gesamt 5.046 360 1.700 2.599 488 298 1.128 11.619 100,0%

Einrichtungen

1. Personen

2. Staatsangehörigkeit und Migration

3. Altersstruktur

4. Unterkunftssituation
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Abbildung 37: Gesamtergebnis - Teil 2 

 

 

Liga Stichtagserhebung 2021 - Gesamtergebnis - Teil 2
Prozent

Anzahl 72 35 54 133 18 12 34 n= 358
Anteil  Prozent 20,1% 9,8% 15,1% 37,2% 5,0% 3,4% 9,5% 100,0%

Einrichtungsart
Fachbe-
ratungs-

stelle

Aufnahme-
haus

Tages-
stätte

Betreutes 
Wohnen

Sonstige 
ambulante 

Stelle

Teil-
stationäre 

Einrichtung

Stationäre 
Einrichtung Gesamt

Frauen 1.379 77 625 828 99 28 132 3.168 27,3%
Männer 3.663 283 1.075 1.770 389 270 996 8.446 72,7%
Divers 4 0 0 1 0 0 0 5 0,04%
Gesamt 5.046 360 1.700 2.599 488 298 1.128 11.619 100,0%

43,4% 3,1% 14,6% 22,4% 4,2% 2,6% 9,7% 100,0%

1. Arbeitseinkommen 1. Arbeitsmarkt ohne 
Aufstockung aus SGB II

450 28 72 301 53 43 20 967 8,3%

2. Arbeitseinkommen 1. Arbeitsmarkt mit 
Aufstockung aus SGB II

165 15 28 201 13 16 6 444 3,8%

3. Arbeitseinkommen 2. Arbeitsmarkt 51 1 16 46 8 7 1 130 1,1%

4. Leistungen nach SGB III (ALG I) 205 14 29 113 4 9 25 399 3,4%

5. Rente, Pension 404 32 240 296 63 7 286 1.328 11,4%

6. Unterhalt durch Angehörige 41 1 12 5 1 0 2 62 0,5%

7. Eigenes Vermögen, Vermietung, Zins, 
Altenteil

11 0 2 9 3 0 8 33 0,3%

8. Leistungen nach SGB II (ALG II), 
Sozialgeld 2.562 229 598 1.416 233 209 348 5.595 48,2%

9. SGB XII, Sozialhilfe 282 29 207 174 49 2 425 1.168 10,1%
10. Sonstige öffentliche Unterstützung 187 0 2 18 19 2 2 230 2,0%
11. Weitere Einnahmen 71 0 84 4 1 1 1 162 1,4%
12. Ohne Einkommen 315 4 116 5 5 0 2 447 3,8%
13. Keine Angaben / unbekannt 302 7 294 11 36 2 2 654 5,6%
Gesamt 5.046 360 1.700 2.599 488 298 1.128 11.619 100,0%

1. Nicht in Arbeit und nicht in Beschäf-
tigungs-, Qualifizierungs- oder 
tagesstrukturierender Maßnahme

3.545 282 1.184 1.661 358 160 469 7.659 65,9%

2. Sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte  1. Arbeitsmarkt

565 39 84 469 66 54 28 1.305 11,2%

3. In Qualifizierungs- und  Beschäftigungs-
maßnahme nach dem SGB II, auch 
sozialversicherungspflichtig

126 24 50 185 11 33 16 445 3,8%

4. In Qualifizierungs- und  Beschäftigungs-
maßnahme nach dem SGB III, auch 
sozialversicherungspflichtig

15 0 6 24 0 1 2 48 0,4%

5. In tagesstrukturierenden Maßnahmen 
nach §§ 67 ff. SGB XII in Form eines 
Arbeitsangebotes  (vgl. RV LT. III.3.1)

28 4 18 39 6 13 97 205 1,8%

6. In tagesstrukturierenden Maßnahmen 
nach §§ 67 ff. SGB XII in Form einer nicht 
auf wirtschaftl iche Ergebnisse 
ausgerichteten Beschäftigung (vgl. RV LT. 
III.1.2, III.1.4, III.3.2, III.4.2, III.4.4)

44 3 18 94 7 25 444 635 5,5%

7.   Sonstiges 262 8 92 72 14 9 49 506 4,4%
8.   Keine Angaben / unbekannt 461 0 248 55 26 3 23 816 7,0%
Gesamt 5.046 360 1.700 2.599 488 298 1.128 11.619 100,0%

6. Arbeit, Beschäftigung und Qualifizierung

Einrichtungen

1. Personen

5. Überwiegendes Einkommen
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